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Für die Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 29 und 30) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Für die öffentliche Fürsorge 
steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-
desgesetzliche Regelung erforderlich machen. Die Regelungen dienen sowohl der Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit. Denn mit den das Kindergeld betreffenden Änderungen
werden die Änderungen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nachvollzogen. 

Für die Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (Artikel 31 und 32) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG, weil das Elterngeld eine Leistung der öf-
fentlichen Fürsorge im Sinne dieser Norm ist. Die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG sind erfüllt. Die 
Regelungen dienen sowohl der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechts-
einheit. Denn mit den das Elterngeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen durch das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz nachvollzogen. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (Artikel 33 und 34) 
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Nach ständiger Rechtsprechung ist der Begriff „öffentliche 
Fürsorge“ im Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip weit auszulegen und umfasst, was sich der Sache nach als 
„öffentliche Fürsorge“ darstellt. Dabei kommt es nicht allein darauf an, individuelle Not zu lindern, sondern auch 
vorbeugend und helfend in einem weiteren, allgemeinen Sinn zu handeln. Die öffentliche Fürsorge beschränkt 
sich nicht auf finanzielle Unterstützung, sondern kann eine Vielzahl von Maßnahmen des Schutzes und der För-
derung als Fürsorge für eine schutzbedürftige Personengruppe umfassen. Rechtliche Regelungen zum Unterhalts-
vorschuss sind der öffentlichen Fürsorge zuzuordnen. Beim Unterhaltsvorschuss geht es um den finanziellen Aus-
gleich fehlender Unterhaltszahlungen, aber auch um die Unterstützung, fehlende Unterhaltszahlungen beim Un-
terhaltsschuldner geltend zu machen. In diesem Sinne besteht eine Kompetenz des Bundes zur Regelung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der besonderen Lebenssituation von Alleinerziehenden, die mit besonderen Belas-
tungen einhergehen kann. Durch fehlende Unterhaltsleistungen besteht zumindest potentiell Bedürftigkeit, auf die 
der Gesetzgeber reagiert. Durch den Unterhaltsvorschuss werden die besonderen Armutsrisiken von Alleinerzie-
henden gemindert. Die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG – die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse, soweit diese eine bundesstaatliche Regelung erforderlich macht – sind erfüllt. Die Lebensverhältnisse der 
Alleinerziehenden sind durch die gesetzlichen Regelungen des Unterhaltsvorschusses nachhaltig betroffen. Wenn 
unterschiedliche landesrechtliche Regelungen zum Unterhaltsvorschuss Anwendung fänden, wäre die Mobilität 
von Alleinerziehenden stark eingeschränkt. Es bestünde die erhebliche Gefahr einer nicht hinnehmbaren 
Rechtszersplitterung. Insofern dienen die Regelungen zum Unterhaltsvorschuss der Wahrung der Rechtseinheit 
im gesamtstaatlichen Interesse. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundes-
republik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Bei einzelnen Regelungen handelt es sich um die Umsetzung
von Unionsrecht, insbesondere in den Artikeln 8 und 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes). Einzelheiten erge-
ben sich aus dem besonderen Teil der Gesetzesbegründung. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Mit dem Gesetz werden neben der Aufhebung der entbehrlich gewordenen Regelungen zur Bildung der eTIN 
insbesondere folgende Rechst- und Verwaltungsvereinfachungen umgesetzt: 

– Einführung eines neuen Pauschbetrages für Berufskraftfahrer 

– Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 

– Vollautomatische Fristverlängerung im Einkommensteuerrecht 
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– Einkommensteuerbefreiung von Sachleistungen im Rahmen alternativer Wohnformen (z. B. „Wohnen für 
Hilfe“) 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es fachlich notwendigen Gesetzgebungsbedarf 
in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts umsetzt und damit auch das Steueraufkommen des Ge-
samtstaates sichert. Die Maßnahmen betreffen insbesondere folgende Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung: 
(2.) Globale Verantwortung nachkommen, (3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten und (4.) Nachhaltiges Wirt-
schaften stärken. Es unterstützt dabei die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsoli-
dieren, Generationengerechtigkeit schaffen) sowie den Indikatorenbereich 13.1.a (Klimaschutz). Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

(Steuermehr- / -mindereinnahmen(-) inMio. €) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahme 

Steuerart / 

Gebietskör-

perschaft 

Volle 

Jahres-

wirkung¹ 

Kassenjahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 § 3 Nr. 49 EStG 

Steuerbefreiung für Sachleistungen des 

Wohnraumnehmers und des 

Wohnraumgebers zur Förderung alternativer 

Wohnformen ("Wohnen für Hilfe") 

Insg. 

ESt 

SolZ 

Bund 

ESt 

SolZ 

- 50 

- 45 

- 5 

- 24 

- 19 

- 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 40 

- 35 

- 5 

- 20 

- 15 

- 5 

- 50 

- 45 

- 5 

- 24 

- 19 

- 5 

- 50 

- 45 

- 5 

- 24 

- 19 

- 5 

- 50 

- 45 

- 5 

- 24 

- 19 

- 5 

Länder 

ESt 

- 19 

- 19 

. 

. 

- 15 

- 15 

- 19 

- 19 

- 19 

- 19 

- 19 

- 19 

Gem. 

ESt 

- 7 

- 7 

. 

. 

- 5 

- 5 

- 7 

- 7 

- 7 

- 7 

- 7 

- 7 

2 § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8a EStG 

Betriebsausgabenabzugsverbot für 

Hinterziehungszinsen 

Insg. 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

+ 30 

+ 10 

+ 15 

+ 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 10 

+ 5 

+ 5 

. 

. 

+ 30 

+ 10 

+ 15 

+ 5 

. 

+ 30 

+ 10 

+ 15 

+ 5 

. 

+ 30 

+ 10 

+ 15 

+ 5 

. 

Bund 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

+ 9 

. 

+ 6 

+ 3 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

+ 2 

. 

+ 2 

. 

. 

+ 9 

. 

+ 6 

+ 3 

. 

+ 9 

. 

+ 6 

+ 3 

. 

+ 9 

. 

+ 6 

+ 3 

. 

Länder 

GewSt 

ESt 

KSt 

+ 11 

+ 2 

+ 7 

+ 2 

. 

. 

. 

. 

+ 2 

. 

+ 2 

. 

+ 10 

+ 1 

+ 7 

+ 2 

+ 10 

+ 1 

+ 7 

+ 2 

+ 10 

+ 1 

+ 7 

+ 2 

Gem. 

GewSt 

ESt 

+ 10 

+ 8 

+ 2 

. 

. 

. 

+ 6 

+ 5 

+ 1 

+ 11 

+ 9 

+ 2 

+ 11 

+ 9 

+ 2 

+ 11 

+ 9 

+ 2 

3 § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 3 und S. 3 Nr. 3 EStG Insg. 

Verlängerung der Begünstigung von reinen ESt 

Elektrofahrzeugen und extern aufladbaren LSt 

Hybridelektrofahrzeugen mit SolZ 

Mindestreichweite (Halbierung der 

Bemessungsgrundlage bei der sog. Bund 

Dienstwagenbesteuerung) ESt 

LSt 

SolZ 

- 100 

- 25 

- 70 

- 5 

- 46 

- 11 

- 30 

- 5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 30 

- 5 

- 25 

. 

- 13 

- 2 

- 11 

. 

- 70 

- 15 

- 55 

. 

- 29 

- 6 

- 23 

. 

Länder 

ESt 

LSt 

- 39 

- 10 

- 29 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 

- 2 

- 10 

- 31 

- 7 

- 24 

Gem. 

ESt 

LSt 

- 15 

- 4 

- 11 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5 

- 1 

- 4 

- 10 

- 2 

- 8 

4 § 6e EStG³ Insg. 

Fondsetablierungskosten gehören weiterhin zu GewSt 

den Anschaffungskosten und nicht zu den ESt 

sofort abzugsfähigen KSt 

Betriebsausgaben/Werbungskosten SolZ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahme 

Steuerart / 

Gebietskör-

perschaft 

Volle 

Jahres-

wirkung¹ 

Kassenjahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

5 § 7c EStG 

Sonderabschreibung für nach dem31. 

Dezember 2019 angeschaffte neue rein 

elektrische Lieferfahrzeuge 

(Elektrolieferfahrzeuge) 

Insg. 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 140 

- 50 

- 60 

- 25 

- 5 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 100 

- 35 

- 40 

- 20 

- 5 

- 155 

- 55 

- 65 

- 30 

- 5 

- 150 

- 55 

- 60 

- 30 

- 5 

Bund 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 46 

- 2 

- 26 

- 13 

- 5 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 33 

- 1 

- 17 

- 10 

- 5 

- 50 

- 2 

- 28 

- 15 

- 5 

- 48 

- 2 

- 26 

- 15 

- 5 

Länder 

GewSt 

ESt 

KSt 

- 43 

- 6 

- 25 

- 12 

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

- 29 

- 2 

- 17 

- 10 

- 45 

- 3 

- 27 

- 15 

- 43 

- 3 

- 25 

- 15 

Gem. 

GewSt 

ESt 

- 51 

- 42 

- 9 

-

-

-

. 

. 

. 

- 38 

- 32 

- 6 

- 60 

- 50 

- 10 

- 59 

- 50 

- 9 

6 § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5b EStG 

Einführung einer Pauschale für 

Berufskraftfahrer in Höhe von 8 € täglich 

Insg. 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 30 

- 5 

- 25 

. 

. 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 20 

- 5 

- 15 

. 

. 

- 30 

- 5 

- 25 

. 

. 

- 30 

- 5 

- 25 

. 

. 

Bund 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 11 

. 

- 11 

. 

. 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 6 

. 

- 6 

. 

. 

- 11 

. 

- 11 

. 

. 

- 11 

. 

- 11 

. 

. 

Länder 

GewSt 

ESt 

KSt 

- 11 

- 1 

- 10 

. 

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

- 7 

. 

- 7 

. 

- 10 

. 

- 10 

. 

- 10 

. 

- 10 

. 

Gem. 

GewSt 

ESt 

- 8 

- 4 

- 4 

-

-

-

. 

. 

. 

- 7 

- 5 

- 2 

- 9 

- 5 

- 4 

- 9 

- 5 

- 4 

7 § 9 Abs. 4a S. 3 EStG 

Anhebung der Pauschalen für 

Verpflegungsmehraufwendungen von 24 €auf 

28 €und von 12 €auf 14 €

Insg. 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 335 

- 65 

- 220 

- 35 

- 15 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 135 

- 25 

- 90 

- 15 

- 5 

- 335 

- 65 

- 220 

- 35 

- 15 

- 335 

- 65 

- 220 

- 35 

- 15 

Bund 

GewSt 

ESt 

KSt 

SolZ 

- 129 

- 2 

- 94 

- 18 

- 15 

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

- 52 

- 1 

- 38 

- 8 

- 5 

- 129 

- 2 

- 94 

- 18 

- 15 

- 129 

- 2 

- 94 

- 18 

- 15 

Länder 

GewSt 

ESt 

KSt 

- 119 

- 9 

- 93 

- 17 

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

- 46 

- 1 

- 38 

- 7 

- 114 

- 4 

- 93 

- 17 

- 114 

- 4 

- 93 

- 17 

Gem. 

GewSt 

ESt 

- 87 

- 54 

- 33 

-

-

-

. 

. 

. 

- 37 

- 23 

- 14 

- 92 

- 59 

- 33 

- 92 

- 59 

- 33 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen(-) inMio. €) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahme 

Steuerart / 

Gebietskör-

perschaft 

Volle 

Jahres-

wirkung¹ 

Kassenjahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

8 § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG⁴

Änderung der Regelung zur Besteuerung von 

Termingeschäften (Verfall von Optionen im 

Privatvermögen) 

Insg. 

ESt 

KapESt 

SolZ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

9 § 32c EStG⁵

Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und 

Forstwirtschaft 

Insg. 

ESt 

SolZ 

- 50 

- 45 

- 5 

-

-

-

- 150 

- 140 

- 10 

- 120 

- 110 

- 10 

- 30 

- 30 

. 

. 

. 

. 

Bund 

ESt 

SolZ 

- 24 

- 19 

- 5 

-

-

-

- 70 

- 60 

- 10 

- 57 

- 47 

- 10 

- 13 

- 13 

. 

. 

. 

. 

Länder 

ESt 

- 19 

- 19 

-

-

- 59 

- 59 

- 46 

- 46 

- 12 

- 12 

. 

. 

Gem. 

ESt 

- 7 

- 7 

-

-

- 21 

- 21 

- 17 

- 17 

- 5 

- 5 

. 

. 

10 § 40 Abs. 2 EStG 

Neue Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung 

auf die Entfernungspauschale insb. bei 

Jobtickets 

Insg. 

GewSt 

ESt 

LSt 

KSt 

SolZ 

- 60 

+ 5 

+ 5 

- 70 

+ 5 

- 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 70 

. 

. 

- 65 

. 

- 5 

- 70 

+ 5 

+ 5 

- 80 

+ 5 

- 5 

- 75 

+ 5 

+ 5 

- 85 

+ 5 

- 5 

- 85 

+ 5 

+ 5 

- 90 

. 

- 5 

Bund 

GewSt 

ESt 

LSt 

KSt 

SolZ 

- 30 

. 

+ 2 

- 30 

+ 3 

- 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 33 

. 

. 

- 28 

. 

- 5 

- 34 

. 

+ 2 

- 34 

+ 3 

- 5 

- 36 

. 

+ 2 

- 36 

+ 3 

- 5 

- 41 

. 

+ 2 

- 38 

. 

- 5 

Länder 

GewSt 

ESt 

LSt 

KSt 

- 24 

+ 1 

+ 2 

- 29 

+ 2 

. 

. 

. 

. 

. 

- 27 

. 

. 

- 27 

. 

- 30 

. 

+ 2 

- 34 

+ 2 

- 32 

. 

+ 2 

- 36 

+ 2 

- 36 

. 

+ 2 

- 38 

. 

Gem. 

GewSt 

ESt 

LSt 

- 6 

+ 4 

+ 1 

- 11 

. 

. 

. 

. 

- 10 

. 

. 

- 10 

- 6 

+ 5 

+ 1 

- 12 

- 7 

+ 5 

+ 1 

- 13 

- 8 

+ 5 

+ 1 

- 14 

11 § 52 Abs. 4 S. 14 und Abs. 37c EStG 

Verlängerung der Steuervergünstigungen für 

den geldwerten Vorteil aus demAufladen 

privater Elektrofahrzeuge und aus der 

Überlassung von Ladevorrichtungen 

Insg. 

LSt 

SolZ 

Bund 

LSt 

SolZ 

- 10 

- 10 

. 

- 4 

- 4 

. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5 

- 5 

. 

- 2 

- 2 

. 

- 5 

- 5 

. 

- 2 

- 2 

. 

- 10 

- 10 

. 

- 4 

- 4 

. 

Länder 

LSt 

- 4 

- 4 

-

-

-

-

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 4 

- 4 

Gem. 

LSt 

- 2 

- 2 

-

-

-

-

- 1 

- 1 

- 1 

- 1 

- 2 

- 2 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen(-) inMio. €) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahme 

Steuerart / 

Gebietskör-

perschaft 

Volle 

Jahres-

wirkung¹ 

Kassenjahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

12 § 6 Abs. 3a UStG 

befristete Anwendung der 

Umsatzsteuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen 

imsog. nichtkommerziellen Reiseverkehr erst 

ab einemRechnungsbetrag über 50 €

Insg. 

USt 

Bund 

USt 

+ 15 

+ 15 

+ 8 

+ 8 

-

-

-

-

+ 15 

+ 15 

+ 8 

+ 8 

+ 15 

+ 15 

+ 8 

+ 8 

+ 15 

+ 15 

+ 8 

+ 8 

-

-

-

-

Länder 

USt 

+ 7 

+ 7 

-

-

+ 7 

+ 7 

+ 7 

+ 7 

+ 7 

+ 7 

-

-

Gem. 

USt 

. 

. 

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

. 

-

-

13 § 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Bücher, 

Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer 

Form 

Insg. 

USt 

Bund 

USt 

- 85 

- 85 

- 45 

- 45 

-

-

-

-

- 80 

- 80 

- 42 

- 42 

- 100 

- 100 

- 53 

- 53 

- 100 

- 100 

- 53 

- 53 

- 105 

- 105 

- 55 

- 55 

Länder 

USt 

- 38 

- 38 

-

-

- 36 

- 36 

- 45 

- 45 

- 45 

- 45 

- 48 

- 48 

Gem. 

USt 

- 2 

- 2 

-

-

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

- 2 

14 § 8 Nr. 1d GewStG 

Halbierung der gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnung von Miet- oder Leasingaufwand 

für reine Elektrofahrzeuge und extern 

aufladbare Hybridelektrofahrzeuge mit 

Mindestreichweite 

Insg. 

GewSt 

ESt 

SolZ 

Bund 

GewSt 

ESt 

SolZ 

- 15 

- 20 

+ 5 

. 

+ 1 

- 1 

+ 2 

. 

-

-

-

-

-

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 5 

- 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 10 

- 10 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 15 

- 15 

. 

. 

- 1 

- 1 

. 

. 

Länder 

GewSt 

ESt 

. 

- 2 

+ 2 

-

-

-

. 

. 

. 

. 

. 
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- 1 

- 1 

. 

. 

. 

. 

Gem. 

GewSt 

ESt 

- 16 

- 17 

+ 1 

-

-

-

. 

. 

. 

- 5 

- 5 

. 

- 9 

- 9 

. 

- 14 

- 14 

. 

15 § 9 Nr. 7 GewStG⁶
Änderung der Kürzungsnormdes § 9 Nr. 7 

GewStGfür Gewinne aus Anteilen an einer 

Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und 

Sitz imAusland (einschl. Umsetzung des 

EuGH-Urteils C-685/16 (EV)) 

Insg. 

GewSt 

ESt 

SolZ 

Bund 

GewSt 

ESt 

SolZ 

- 5 

- 10 

+ 5 

. 

+ 2 

. 

+ 2 

. 

- 15 

- 30 

+ 15 

. 

+ 5 

- 1 

+ 6 

. 

- 15 

- 30 

+ 15 

. 

+ 5 

- 1 

+ 6 

. 

- 5 

- 5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 5 

- 10 

+ 5 

. 

+ 2 

. 

+ 2 

. 

- 5 

- 10 

+ 5 

. 

+ 2 

. 

+ 2 

. 

Länder 

GewSt 

ESt 

. 

- 2 

+ 2 

+ 3 

- 4 

+ 7 

+ 5 

- 2 

+ 7 

. 

. 

. 

+ 1 

- 1 

+ 2 

+ 1 

- 1 

+ 2 

Gem. 

GewSt 

ESt 

- 7 

- 8 

+ 1 

- 23 

- 25 

+ 2 

- 25 

- 27 

+ 2 

- 5 

- 5 

. 

- 8 

- 9 

+ 1 

- 8 

- 9 

+ 1 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen(-) inMio. €) 

lfd. 

Nr. 
Maßnahme 

Steuerart / 

Gebietskör-

perschaft 

Volle 

Jahres-

wirkung¹ 

Kassenjahr 

2019 2020 2021 2022 2023 

16 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 835 - 15 - 330 - 565 - 780 - 825 

GewSt - 135 - 30 - 25 - 60 - 130 - 135 

ESt - 390 + 15 - 155 - 280 - 365 - 340 

LSt - 150 . - 65 - 85 - 115 - 155 

KSt - 50 . . - 25 - 55 - 60 

KapESt . . . . . . 

SolZ - 40 . - 20 - 30 - 30 - 30 

USt - 70 - - 65 - 85 - 85 - 105 

Bund - 339 + 5 - 150 - 244 - 312 - 331 

GewSt - 5 - 1 - 1 - 2 - 4 - 5 

ESt - 168 + 6 - 67 - 119 - 157 - 146 

LSt - 64 . - 28 - 36 - 49 - 65 

KSt - 25 . . - 12 - 27 - 30 

KapESt . . . . . . 

SolZ - 40 . - 20 - 30 - 30 - 30 

USt - 37 - - 34 - 45 - 45 - 55 

Länder - 298 + 3 - 123 - 207 - 274 - 294 

GewSt - 17 - 4 - 2 - 2 - 8 - 7 

ESt - 163 + 7 - 65 - 118 - 152 - 143 

LSt - 62 . - 27 - 36 - 48 - 66 

KSt - 25 . . - 13 - 28 - 30 

KapESt . . . . . . 

USt - 31 - - 29 - 38 - 38 - 48 

Gem. - 198 - 23 - 57 - 114 - 194 - 200 

GewSt - 113 - 25 - 22 - 56 - 118 - 123 

ESt - 59 + 2 - 23 - 43 - 56 - 51 

LSt - 24 . - 10 - 13 - 18 - 24 

USt - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 

Anmerkungen: 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraumvon12Monaten 
2) Bei der Bezifferung wurdedavonausgegangen, dass die Reichweiteder begünstigten Fahrzeugeweitgehend60kmübersteigt. 
3) VerhinderungvonSteuermindereinnahmen indreistelliger Millionenhöhe 
4) nicht bezifferbareSteuermehreinnahmen 
5) DieRegelung tritt andieStelleder nicht inKraft getretenenArtikel 3 und5Absatz 2des Gesetzes zumErlass undzur 

Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriftensowiezur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom20. Dezember 2016. 

6) Einschließlich der steuerlichenAuswirkungenaufgrundder gleich lautendenLändererlassezur unionsrechtskonformen 

Auslegungdes §9Nr. 7 GewStGvom25. Januar 2019 (Folgenaus demEuGH-Urteil vom20. September 2018 in der 

RechtssacheC-685/16), welcheauf alle offenenFälleanzuwendensind (Wegfall der einschränkenden 

Tatbestandsvoraussetzungen). 
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Änderungen des § 62 EStG, des Bundeskindergeldgesetzes, des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sowie 
des Unterhaltsvorschussgesetzes 

Beim Bundeszentralamt für Steuern und den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit entsteht durch die 
Änderung des § 62 EStG geringfügiger, nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand u. a. durch die Anpassung von 
Vordrucken und Dienstanweisungen. Für die Steuerverwaltung der Länder ist aufgrund der Gesetzesänderung mit
keiner Änderung des Erfüllungsaufwandes zu rechnen. 

Für die Verwaltung entsteht in den Elterngeldstellen geringfügiger, nicht quantifizierbarer Erfüllungsaufwand 
u. a. durch die Anpassung von Vordrucken. Der Aufwand entfällt im Wesentlichen auf die Kommunen. 

Für die Verwaltung entsteht in den Unterhaltsvorschussstellen geringfügiger, nicht quantifizierbarer Erfüllungs-
aufwand u. a. durch die Anpassung von Vordrucken. Der Aufwand entfällt im Wesentlichen auf die Kommunen. 

Für die Verwaltung des BKGG entsteht in den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit geringfügiger, nicht 
quantifizierbarer Erfüllungsaufwand u. a. durch die Anpassung von Vordrucken und Dienstanweisungen. 

5. Weitere Kosten 

Dem Bund (Ländern und Gemeinden ebenfalls) als öffentliche Arbeitgeber werden voraussichtlich durch die An-
knüpfung der dienstrechtlichen Regelungen an die steuerlichen Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen 
auch entsprechende Mehrausgaben entstehen. 

Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten sonstigen Kosten. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern sind keine Auswirkun-
gen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien zuwiderlaufen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Zwei Jahre nach Inkrafttreten soll der neue § 25f UStG zur Verhinderung von Umsatzsteuerausfällen anhand der 
Fallzahlen und der Höhe der von den Finanzämtern nicht gewährten Steuerbefreiungen bzw. Vorsteuerbeträge 
evaluiert werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Inhaltsübersicht 

Die Inhaltsübersicht wird wegen des neu eingefügten § 6e EStG redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 2 

§ 1a Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 

Korrektur eines redaktionellen Versehens im Rahmen des Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I 
S. 2417). 
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Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a 

§ 3 Nummer 19 – neu – 

Die gesetzliche Änderung hat das Ziel, die im Koalitionsvertrag vorgesehene Weiterbildungsförderung durch den 
Arbeitgeber als Teil der Nationalen Weiterbildungsstrategie auch steuerlich durch flankierende Maßnahmen um-
zusetzen. Mit der neuen Steuerbefreiungsvorschrift § 3 Nummer 19 EStG wird dieses Ziel erreicht. 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversiche-
rung wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019 die Weiterbildungsförderung verbessert. In § 82 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB III) sind nunmehr die Voraussetzungen für die Förderung beschäftigter Arbeitneh-
mer in einer Vorschrift gebündelt. Durch diese Neuregelung wird der Zugang zur Weiterbildungsförderung für 
beschäftigte Arbeitnehmer erleichtert und die Transparenz der Förderung erhöht. § 82 SGB III umfasst Weiter-
bildungen, welche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die über eine arbeitsplatzbezogene Fort-
bildung hinausgehen. Für eine Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit ist hier grundsätzlich auch ein an-
gemessener Arbeitgeberbeitrag zu den Lehrgangskosten bei Weiterbildungsmaßnahmen Voraussetzung, der sich 
nach der Betriebsgröße auf Grundlage der Beschäftigtenzahl richtet (§ 82 Absatz 2 SGB III). 

Berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen beim Arbeitnehmer bereits nach gelten-
der Rechtslage nicht zu Arbeitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers durchgeführt werden (R 19.7 der Lohnsteuer-Richtlinien). 

Bei Bildungsmaßnahmen im Sinne des § 82 SGB III wird bei der Finanzierung dieser Maßnahmen durch den 
Arbeitgeber von einem ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse auszugehen sein. Die neue Steuerbefrei-
ungsvorschrift § 3 Nummer 19 EStG sorgt für Rechtssicherheit, dass die Weiterbildungsleistungen des Arbeitge-
bers für Maßnahmen nach § 82 Absatz 1 und 2 SGB III nicht der Besteuerung unterliegen. Dies gilt auch für 
Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers 
dienen (z. B. Sprachkurse oder Computerkurse, die nicht arbeitsplatzbezogen sind). 

Darunter sind solche Maßnahmen zu verstehen, die eine Anpassung und Fortentwicklung der beruflichen Kom-
petenzen des Arbeitnehmers ermöglichen und somit zur besseren Begegnung der beruflichen Herausforderungen 
beitragen. Diese Leistungen dürfen keinen überwiegenden Belohnungscharakter haben. 

Zu Buchstabe b 

§ 3 Nummer 49 – neu – 

Geregelt wird die Befreiung von der Einkommensbesteuerung von Sachleistungen des Wohnraumnehmers und 
des Wohnraumgebers zur Förderung alternativer Wohnformen (z. B. Konzept „Wohnen für Hilfe“). Ziel solcher 
Wohnformen ist die gegenseitige respektvolle Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen 
mit Sozialbindung, die zum Vorteil beider Seiten zusammenleben. In diesen Wohnformen profitieren alle Betei-
ligten vom gegenseitigen Geben und Nehmen im Sinne zivilgesellschaftlicher Hilfe. Im Vordergrund stehen re-
gelmäßig soziales Engagement, Hilfe auf Gegenseitigkeit, Aufgeschlossenheit und Solidarität. 

Bundesweit gibt es eine Vielzahl entsprechender Konzepte. Wohnraumnehmer sind zumeist Studierende. Wohn-
raumgeber können neben Senioren z. B. auch junge Familien sein. 

In der Praxis sind verschiedene Vertragsgestaltungen denkbar. Für die steuerliche Beurteilung kommt es auf die 
jeweils getroffenen Vereinbarungen und deren tatsächliche Durchführung im Einzelfall an. Liegt unter Beachtung 
der Vorschriften des § 1 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung nach dem Gesamtbild der Verhältnisse ein 
Dienstverhältnis vor, hat der Wohnraumgeber grundsätzlich die steuerlichen Pflichten eines Arbeitgebers zu er-
füllen. Für den Wohnraumnehmer liegen dann regelmäßig Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 
EStG vor. Der Wohnraumgeber kann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG erzielen. 

Mit der neuen Steuerbefreiungsregelung § 3 Nummer 49 EStG werden die Wohnung/Unterkunft und die übliche 
Verpflegung des Wohnraumnehmers sowie die Vorteile des Wohnraumgebers aus den Leistungen des Wohn-
raumnehmers steuerfrei gestellt. So sollen der Ausbau alternativer Wohnformen unterstützt, Kapazitäten auf dem 
Wohnungsmarkt zusätzlich erschlossen und damit ein Beitrag gegen die Wohnungsnot in Ballungsgebieten und 
Universitätsstädten geleistet werden. 
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Gehen Wohnraumgeber und Wohnraumnehmer ein Beschäftigungsverhältnis ein, sind gleichwohl die arbeits-
rechtlichen Regelungen – insbesondere die Vorgaben des Mindestlohngesetzes, die eine Vergütung der erbrachten 
Arbeitsleistungen in Geld verlangen – zu beachten. 

Satz 1 

Satz 1 regelt die Steuerbefreiung von Vorteilen des Wohnraumnehmers aus der Nutzung einer ihm zu eigenen 
Wohnzwecken überlassenen Unterkunft oder Wohnung und der ihm gestellten üblichen Verpflegung, wenn er 
dafür Leistungen in Form von haushaltsnahen Tätigkeiten im Privathaushalt des Wohnraumgebers erbringt, für 
die das Haushaltsscheckverfahren nach § 28a Absatz 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) dem 
Grunde nach anwendbar wäre (vgl. der Katalog der Tätigkeiten im Haushaltsscheckverfahren der Knappschaft 
Bahn See). Nicht erforderlich ist, dass das Haushaltsscheckverfahren angewendet werden kann oder tatsächlich 
angewendet wird. 

Auf die Eigentümereigenschaft des Wohnraumgebers als Bauherr oder als Käufer kommt es nicht an. Auch vom 
Wohnraumgeber angemietete Wohnungen, die dem Wohnraumnehmer überlassen werden, sind von der neuen 
Steuerbefreiungsregelung umfasst. 

Voraussetzung ist, dass weitere dem Wohnraumnehmer durch den Wohnraumgeber gewährte steuerpflichtige Be-
züge (Geldleistungen oder Sachbezüge) – ohne Einbeziehung der nach dieser Regelung steuerfreien Vorteile – 
den in § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV genannten Betrag von derzeit 450 Euro im Kalendermonat nicht überstei-
gen (Freigrenze). Andernfalls findet die neue Steuerbefreiungsregelung § 3 Nummer 49 EStG keine Anwendung 
und im Falle eines Dienstverhältnisses unterliegen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG 
insgesamt den allgemeinen Regelungen für den Lohnsteuerabzug. 

Die Steuerbefreiung erfolgt nur, wenn sich die überlassene Unterkunft in der Wohnung des Wohnraumgebers 
befindet oder die überlassene Wohnung/Unterkunft in einem räumlichen Zusammenhang mit dieser steht. Von 
einem räumlichen Zusammenhang kann insbesondere ausgegangen werden, wenn die Wohnung/Unterkunft des 
Wohnraumnehmers und die Wohnung des Wohnraumgebers durch geringfügige Baumaßnahmen zu einer Einheit 
miteinander verbunden werden können. Das ist z. B. bei zwei Wohnungen in einem Zweifamilienhaus, aber auch 
bei zwei neben- oder übereinanderliegenden Wohnungen oder nebeneinanderliegenden Reihenhäusern der Fall. 

Satz 2 

Sind nach Satz 1 die Leistungen für den Wohnraumnehmer steuerfrei, korrespondiert hierzu die Steuerbefreiung 
nach Satz 2 für den Wohnraumgeber. Die Steuerbefreiung nach Satz 2 greift nicht für Einnahmen in Geld; ausge-
nommen sind die nach der Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I Seite 2346, 2347), die 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I Seite 958) geändert worden ist, umlagefähigen Kosten, 
da auch diese (z. B. bei dem Konzept „Wohnen für Hilfe“) regelmäßig auf den Wohnraumnehmer übertragen 
werden. Erhält der Wohnraumgeber als Gegenleistung für die Wohnraumüberlassung ausschließlich den – steu-
erfreien – Vorteil aus der Leistung des Wohnraumnehmers, umfasst die Steuerbefreiung auch die ggf. in Geld 
bezahlten umlagefähigen Nebenkosten. 

Auf die im Zusammenhang mit den steuerfreien Einnahmen stehenden Werbungskosten findet § 3c EStG An-
wendung; sie dürfen nicht abgezogen werden. 

Satz 3 

Satz 3 bestimmt, dass die umlagefähigen Nebenkosten insgesamt nicht steuerfrei sind, wenn der Wohnraumgeber 
für die Wohnraumüberlassung neben den Vorteilen nach Satz 1 Einnahmen in Geld erhält. Damit wird vermieden, 
dass der Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung eine Aufteilung der Nebenkosten in einen steuerfreien sowie 
steuerpflichtigen Teil vornehmen müssen. Für den Steuerpflichtigen entstehen hierdurch keine Nachteile. Denn 
wird die Steuerbefreiung für die aus den umgelegten Nebenkosten resultierenden Mieteinnahmen versagt, finden 
für die vom Wohnraumgeber geleisteten umlagefähigen Nebenkosten die allgemeinen Grundsätze für den Wer-
bungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung Anwendung. 
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Satz 4 

Als Folge dieser Steuerbefreiung ist eine Doppelbegünstigung durch die Steuerfreistellung der Einnahmen nach 
Satz 2 beim Wohnraumgeber und die Förderung der vom Wohnraumnehmer hierfür erbrachten ebenfalls steuer-
freien haushaltsnahen Dienstleistungen nach § 35a EStG zu vermeiden. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 

Nach geltendem Recht dürfen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 EStG von einem Gericht oder einer Behörde 
im Geltungsbereich des Gesetzes oder von Organen der Europäischen Union festgesetzte Geldbußen, Ordnungs-
gelder und Verwarnungsgelder den Gewinn nicht mindern. 

Auf dieser Grundlage sind auch die von der Europäischen Kommission festgesetzten Geldbußen, mit denen Kar-
tellvergehen geahndet werden sollen, vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen. Die Zuständigkeit der Wett-
bewerbsbehörden für Kartellverfahren in der EU und die Verteilung einzelner Fälle regeln die Verordnung Num-
mer 1/2003 (VO (EG) 1/2003) des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 
82 (jetzt: Artikeln 101, 102 AEUV) des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln („KartellverfahrensVO“) 
sowie die Bekanntmachung der Europäischen Kommission über die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes der 
Wettbewerbsbehörden („Netzwerkbekanntmachung“). Verstößt ein Unternehmen gegen Kartellrecht, kann für 
diesen Verstoß von der Europäischen Kommission oder von den EU-Mitgliedstaaten, deren Territorium betroffen 
ist, eine Geldbuße festgesetzt werden (parallele Zuständigkeit). Der Betriebsausgabenabzug der von anderen EU-
Mitgliedstaaten festgesetzten Geldbußen, die mitunter im mehrstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, ist nach 
der bisherigen gesetzlichen Formulierung nicht ausgeschlossen. 

Zur Gewährleistung der Wettbewerbsneutralität und der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie zur Bekräftigung 
der Ahndungswirkung sind auch die durch andere EU-Mitgliedstaaten festgesetzten Geldbußen in das Betriebs-
ausgabenabzugsverbot einzubeziehen. Damit werden auch Forderungen des Bundesrechnungshofes erfüllt. 

Parallel zu § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 10 EStG wird geregelt, dass andere Aufwendungen, die mit der Geld-
buße, dem Ordnungsgeld oder dem Verwarnungsgeld im Zusammenhang stehen, wie diese selbst nicht den Ge-
winn mindern dürfen. Da z. B. auch die Zinsen zur Finanzierung der Geldbuße durch die nicht abzugsfähigen 
Aufwendungen veranlasst sind, fallen sie ebenfalls unter das Abzugsverbot. 

Zu Buchstabe b 

§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a 

Nach geltendem Recht dürfen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a EStG Zinsen auf hinterzogene Steuern nach 
§ 235 AO den Gewinn nicht mindern. 

Nach § 235 Absatz 4 AO sind Zinsen nach § 233a AO (Nachzahlungszinsen), die für denselben Zeitraum festge-
setzt werden, anzurechnen. Diese Anrechnung führt im Ergebnis dazu, dass Zinsen, die mit der Hinterziehung 
von Steuern im Zusammenhang stehen, den Gewinn mindern, weil es sich dem Charakter nach um Nachzahlungs-
zinsen handelt. 

Zur Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung sowie zur Bekräftigung der Ahndungswirkung sind die 
auf Zinsen für hinterzogene Steuern anzurechnenden Nachzahlungszinsen in das Betriebsausgabenabzugsverbot 
einzubeziehen. Dies entspricht auch dem Regelungswillen für Zinsen in § 71 AO. 

Zu Nummer 5 

§ 6e – neu – 

Absatz 1 

§ 6e EStG definiert erstmals die bereits seit langem bestehende und gefestigte Rechtsauffassung, dass Fondseta-
blierungskosten, die vom Anleger im Rahmen des Erwerbs eines Fondsanteils zu zahlen sind, zu den Anschaf-
fungskosten der vom Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter gehören und damit nicht sofort in voller Höhe als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig sind. Ein Anleger in einen Fonds ist immer dann als Erwerber 
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anzusehen, wenn er keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten auf das vom Projektanbieter (Initiator des 
Fonds) vorgegebene einheitliche Vertragswerk hat. 

Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten entstehen nicht bereits dadurch, dass der Projektanbieter als Gesell-
schafter oder Geschäftsführer für den Fonds gehandelt hat oder handelt. Die Einflussnahmemöglichkeiten müssen 
den Gesellschaftern selbst gegeben sein, die sie innerhalb des Fonds im Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Verbundenheit ausüben. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten sind gegeben, wenn die Anleger in ihrer ge-
sellschaftsrechtlichen Verbundenheit rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, wesentliche Teile des Konzepts 
zu verändern. 

Ein einheitliches Vertragswerk liegt immer dann vor, wenn der Initiator ein Bündel von Verträgen vorgibt. In 
diesem Fall liegt ein Fall der Anschaffung und nicht der Herstellung vor. Die Fondsetablierungskosten erhöhen 
die Anschaffungskosten des Investitionsgutes bereits auf Ebene des Fonds und nicht erst auf Ebene des Anlegers. 
Die gesetzliche Neuregelung ist notwendig geworden, da der BFH mit Urteil vom 26. April 2018 (IV R 33/15) 
auf Grund der Einführung des § 15b EStG (Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuerstundungsmodelle) an 
seiner bisherigen Auffassung (Fondsetablierungskosten = Anschaffungs-/Herstellungskosten) auch außerhalb des 
Anwendungsbereiches des § 15b EStG nicht weiter festhält. 

Absatz 2 

§ 6e Absatz 2 EStG regelt den Umfang der Anschaffungskosten in enger Anlehnung an das BMF-Schreiben vom 
20. Oktober 2003 (BStBl I S. 546 – sog. Bauherren- und Fonds-Erlass) und die BFH-Urteile vom 14. November 
1989 (BStBl 1990 II S. 299), vom 8. Mai 2001 (BStBl II S. 720) und vom 28. Juni 2001 (BStBl II S. 717). 

Nach § 6e Absatz 2 Satz 1 EStG gehören grundsätzlich alle auf Grund des vorformulierten Vertragswerks an die 
Anbieterseite geleisteten Aufwendungen, die auf den Erwerb von Wirtschaftsgütern durch den Fonds gerichtet 
sind, zu den Anschaffungskosten. Eine modellimmanente Verknüpfung der Verträge gebietet es, sämtliche Auf-
wendungen auf Grund dieser Verträge, soweit sie wirtschaftlich auf diesen Erwerb gerichtet sind, so zu beurteilen, 
als wären sie auf Grund nur eines einzigen Vertrages geleistet, der auf die Übertragung des Eigentums gegen 
Zahlung eines Gesamtpreises gerichtet ist. Es macht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die für die Abgren-
zung zwischen den sofort abziehbaren Betriebsausgaben und den zu aktivierenden oder nicht sofort abziehbaren 
Anschaffungskosten maßgebend sind, keinen Unterschied, ob Aufwendungen auf Grund eines einzigen Vertrages 
geleistet werden, der auf die Übertragung des Eigentums gegen Zahlung eines Gesamtpreises gerichtet ist, oder 
ob dieser Vertrag – nicht zuletzt aus steuerrechtlichen Gründen – in eine Vielzahl von miteinander verflochtenen 
Verträgen aufgespalten wird, die nur in ihrer Gesamtheit bedeutsam und auf den gleichen Vertragszweck gerichtet 
sind. Sind Aufwendungen Teil des Gesamtentgelts für den Erwerb der Wirtschaftsgüter durch den Fonds, können 
sie nicht in sofort abziehbare Betriebsausgaben und Anschaffungskosten aufgespalten werden. 

§ 6e Absatz 2 Satz 1 EStG lässt, der bisherigen Praxis folgend, den Abzug von Aufwendungen zu, die nicht auf 
den Erwerb gerichtet sind, insbesondere der Nutzung und Verwaltung des erworbenen Wirtschaftsguts dienen 
und die der Erwerber außerhalb einer Fondsgestaltung sofort als Betriebs¬ausgaben abziehen könnte (vgl. Rand-
nummer 39 f. und 46 des sog. Bauherren- und Fonds-Erlasses, a. a. O.). 

§ 6e Absatz 2 Satz 2 EStG beschreibt die Anschaffungskosten der Anleger im Sinne des § 6e Absatz 1 Satz 2 
EStG, die keine wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten auf das Vertragswerk haben. Haben die Anleger keine 
wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten (vgl. die Begründung zu § 6e Absatz 1 Satz 2 EStG), sind alle Auf-
wendungen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase An-
schaffungskosten. Es kommt dann nicht darauf an, ob die Aufwendungen an die Anbieterseite oder an Dritte 
geleistet werden. Für die steuerrechtliche Beurteilung als Anschaffungskosten ist insoweit ebenfalls nicht maß-
geblich, wie die Vorgänge ggf. in der Handelsbilanz behandelt werden. Auch Eigenkapitalvermittlungsprovisio-
nen rechnen hier entsprechend der Begriffsbestimmung in § 6e Absatz 2 Satz 2 EStG in vollem Umfang zu den 
Anschaffungskosten der Anleger. Im Ergebnis gelten insoweit die Grundsätze des BFH-Urteils vom 28. Juni 2001 
(a. a. O., vgl. insbesondere Randziffer 22 ff. der Gründe) fort. 

§ 6e Absatz 2 Satz 3 EStG stellt klar, dass die dort genannten Vergütungen, soweit sie auf die Investitionsphase 
entfallen, zu den Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter des Fonds zählen. Satz 3 gilt – entsprechend den Aus-
sagen in Randnummer 38 und 46 des Bauherren- und Fonds-Erlasses – bei allen Anlegern, die nach § 6e Absatz 1 
Satz 1 oder Satz 2 EStG Erwerber sind. 
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Absatz 3 

Kosten, die den Fondsetablierungskosten vergleichbar sind, können auch im Rahmen von Einzelinvestments eines 
Anlegers – außerhalb einer Fondskonstruktion, aber ebenfalls mit einem vorformulierten Vertragswerk – anfallen. 
§ 6e Absatz 3 EStG regelt, dass auch in diesen Fällen insoweit Anschaffungskosten und keine sofortabzugsfähi-
gen Betriebsausgaben oder Werbungskosten vorliegen. Ein Einzelinvestment im Sinne des § 6e Absatz 3 EStG 
könnte beispielsweise im Erwerb einer Eigentumswohnung in einem von einem Bauträger sanierten Altbau liegen, 
wenn dieser neben dem Verkauf auch die Finanzierung und spätere Vermietung übernimmt. 

Absatz 4 

Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 sollen auch bei der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG durch Einnah-
menüberschussrechnung gelten. 

Absatz 5 

§ 6e Absatz 5 EStG stellt klar, dass die Verlustverrechnungsbeschränkung für Steuerstundungsmodelle nach 
§ 15b EStG für den nach Maßgabe des § 6e EStG ermittelten Verlust anwendbar bleibt. 

Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

§ 7h Absatz 1a – neu – 

Die Ergänzung des § 7h EStG berücksichtigt ein Petitum des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen Bun-
destages (Bundestags-Drucksache 18/10200 Nummer 63, S. 91). Dieser hatte gesetzliche Klarstellungen bei steu-
erbegünstigten Baumaßnahmen für erforderlich erachtet, insbesondere dass den Finanzämtern die abschließende 
Ent-scheidung über steuerliche Begünstigungen nach § 7h EStG zusteht. 

§ 7h EStG beinhaltet die steuerliche Förderung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in Sanie-
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen. 

Dabei sind die Prüfungskompetenzen für die Gewährung der erhöhten Absetzungen nach § 7h EStG auf die Ge-
meindebehörden und die Finanzverwaltung entsprechend der Fachkompetenzen aufgeteilt. 

Die zuständige Gemeindebehörde prüft hiernach u. a., ob Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sinne 
des § 177 BauGB an einem – in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich belegenen – Gebäude durchgeführt worden sind. Die von der zuständigen Gemeindebehörde erteilte 
Bescheinigung ist Grundlagenbescheid und notwendige Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten Abset-
zungen. 

Die Finanzbehörden haben hingegen die steuerrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen, u. a. ob die bescheinigten 
Aufwendungen steuerrechtlich dem Gebäude im Sinne des § 7h Absatz 1 EStG zuzuordnen sind und ob die be-
scheinigten Aufwendungen zu den Herstellungskosten oder begünstigten Anschaffungskosten, zu den sofort ab-
ziehbaren Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten oder zu den nicht abziehbaren Ausgaben gehören. 

Nach dem Normzweck des § 7h EStG ist nur der Erhalt der sanierungsbedürften Gebäude begünstigt, nicht hin-
gegen der bautechnische Neubau von Gebäuden. 

Von einem – steuerrechtlich – schädlichen bautechnischen Neubau ist bei Umbaumaßnahmen regelmäßig auszu-
gehen, wenn die neu eingefügten Gebäudeteile dem Gesamtgebäude das bautechnische Gepräge eines neuen Ge-
bäudes verleihen, wenn verbrauchte Teile ersetzt werden, die für die Nutzungsdauer des Gebäudes bestimmend 
sind, wie z. B. Fundamente, tragende Außen- und Innenwände, Geschossdecken und die Dachkonstruktion. 

Der BFH hat mit Urteil vom 22. Oktober 2014 X R 15/13 (BStBl 2015 II S. 367) in Änderung seiner bisherigen 
Senatsrechtsprechung entschieden, dass allein die Gemeinde prüft und entscheidet, ob Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 BauGB durchgeführt werden. Bescheinigt hiernach die Bescheini-
gungsbehörde trotz Vorliegen eines bautechnischen Neubaus begünstigte Modernisierungsmaßnahmen nach 
§ 177 BauGB, ist die Finanzbehörde hieran grundsätzlich gebunden. 

Zwar besteht auf Seiten der Finanzämter das Recht der sog. Remonstration, wonach die Finanzämter die beschei-
nigenden Behörden um Überprüfung sowie um Rücknahme oder Änderung der Bescheinigung nach Maßgabe des 
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§ 48 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz bitten können. Dieser Verwaltungsrechtsweg hat sich in der Praxis 
allerdings als zumeist ungeeignet erwiesen, um etwaigen offensichtlich unrichtigen Bescheinigungen wirksam 
entgegen zu treten. 

Zur Vermeidung der Begünstigung von Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die zu einem nicht der 
Intention des § 7h EStG entsprechenden steuerrechtlichen Neubau führen, bedarf es infolge der geänderten BFH-
Rechtsprechung zum einen der gesetzlichen Klarstellung, dass Neubauten nicht begünstigt sind, und zum anderen 
der gesetzlichen Korrektur der gegebenen Kompetenzverteilung im Interesse der Gesetzmäßigkeit der Besteue-
rung, dass insoweit seitens der Finanzbehörde ein eigenes steuerrechtliches Prüfungsrecht besteht. Die Beschei-
nigung der Bescheinigungsbehörde nach Absatz 2 umfasst die in Absatz 1a genannte Voraussetzung nicht. 

Zu Buchstabe b 

§ 7h Absatz 2 Satz 1 

Der BFH hat in seinem Urteil vom 22. Oktober 2014 abweichend zur bisherigen, langjährig bewährten Praxis 
weiter entschieden, dass sich die Höhe der begünstigten Modernisierungs- und Instandsetzungskosten nach § 7h 
Absatz 1 Satz 1 oder 2 EStG mangels gesetzlicher Regelung in § 7h Absatz 2 EStG nicht aus der Bescheinigung 
ergeben muss. 

Dies führt in der Praxis insbesondere dann zu Problemen, wenn ein Bauherr an seinem sanierungsbedürftigen 
Gebäude nicht ausschließlich Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach § 177 BauGB bzw. Maß-
nahmen zur Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes durchführt. Über die bau-
fachlichen Kenntnisse für die Einstufung der Baumaßnahmen dem Grunde und der Höhe nach verfügt die Be-
scheinigungsbehörde, nicht jedoch die Finanzbehörde. 

Um derartige Probleme zu verhindern, wird mit der in § 7h Absatz 2 EStG vorgenommenen Ergänzung der in der 
Praxis bewährte Status quo wieder hergestellt. Mit der Bescheinigung der Bescheinigungsbehörde muss auch die 
Erforderlichkeit der Aufwendungen nachgewiesen werden.  

Die Formulierung entspricht der des § 7i Absatz 2 EStG, für den der BFH in seinem Urteil anerkennt, dass die 
Höhe der begünstigten Aufwendungen zu bescheinigen ist. 

Zu Buchstabe c 

§ 7h Absatz 3 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Einfügung des neuen § 7h Absatz 1a EStG. 

Zu Nummer 7 

§ 9 Absatz 5 Satz 2 

Mit der Änderung des § 9 Absatz 5 Satz 2 EStG wird sichergestellt, dass die Regelung des § 6e EStG entspre-
chend auch bei der Ermittlung der Überschusseinkünfte Anwendung findet. 

Zu Nummer 8 

§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 und 3 – neu – 

Mit dem Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungs-
gesetz Krankenversicherung – BürgEntlG – vom 16. Juli 2009, BGBl. I S. 1959) wurde die steuerrechtliche Be-
rücksichtigung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen zum 1. Januar 2010 neu geregelt. Den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts folgend hat der Gesetzgeber die Freistellung des Existenzminimums dadurch si-
chergestellt, dass die vom Steuerpflichtigen tatsächlich geleisteten Beiträge für eine Basiskranken- und Pflege-
versicherung (Absicherung auf sozialhilfegleichem Versorgungsniveau) in vollem Umfang als sonstige Vorsor-
geaufwendungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden können. Eine steuerrechtliche 
Berücksichtigung ist – dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit folgend – 
jedoch nur insoweit möglich, wie der Steuerpflichtige durch die Aufwendungen endgültig wirtschaftlich belastet 
ist. Abzugsberechtigt ist danach grundsätzlich der Versicherungsnehmer. 

Für Fälle mit bestehender Unterhaltsverpflichtung wurde in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG bereits mit dem 
BürgEntlG eine Ausnahme vom Grundsatz der Abziehbarkeit beim Versicherungsnehmer geregelt. Nach dieser 
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Ausnahmeregelung können Eltern seit 2010 auch die eigenen Beiträge eines Kindes (Kind ist Versicherungsneh-
mer) zur Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung als Sonderausgaben berücksichtigen. 

Die Einführung dieser Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG wurde wie folgt begründet: 

„…Es ist daher nicht gerechtfertigt, die letztgenannte Gruppe von dem erweiterten Abzug der Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge auszuschließen. Im Interesse einer Gleichbehandlung aller Eltern müssen auch die von 
den Eltern aufgrund ihrer Unterhaltsverpflichtung getragenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des 
Kindes steuerlich zusätzlich berücksichtigt werden…“. 

Dies soll nunmehr von Gesetzes wegen unabhängig davon gelten, ob die Eltern die Beiträge des Kindes, für das 
sie Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG oder auf Kindergeld haben, im Rahmen ihrer Unter-
haltsverpflichtung durch Leistungen in Form von Barunterhalt oder in Form von Sachunterhalt wirtschaftlich 
tragen. Auch ob das Kind über eigene Einkünfte verfügt, soll insoweit nach dem neuen Gesetzeswortlaut des § 10 
Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG ausdrücklich ohne Bedeutung sein. 

Unverändert können die Basiskranken- und gesetzlichen Pflegeversicherungsbeiträge eines Kindes insgesamt nur 
einmal als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Entweder erfolgt die Berücksichtigung nach § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG bei den Eltern oder nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 EStG beim Kind. 

Mit dem (nach Satz 2) neu eingefügten Satz 3 in § 10 Absatz 1 Nummer 3 EStG wird das mit dem BürgEntlG 
verfolgte Ziel der Freistellung des Existenzminimums nunmehr auch ausdrücklich für Fälle sichergestellt, in de-
nen ein Elternteil („Nicht-Versicherungsnehmer“) aufgrund seiner Unterhaltsverpflichtung neben den regulären 
Unterhaltszahlungen verpflichtet ist, zusätzlich auch die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge 
für ein Kind, welches selbst nicht Versicherungsnehmer ist, zu leisten. 

Hat ein Elternteil als Versicherungsnehmer im Rahmen seines Versicherungsverhältnisses auch Beiträge für ein 
Kind zu leisten, so ist dieser Elternteil grundsätzlich zum Sonderausgabenabzug für diese Beiträge berechtigt. Ist 
jedoch der andere Elternteil („Nicht-Versicherungsnehmer“) aufgrund seiner Unterhaltsverpflichtung neben den 
regulären Unterhaltszahlungen verpflichtet, zusätzlich auch die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherungs-
beiträge für das Kind zu leisten, ist der Unterhaltsverpflichtete insoweit wirtschaftlich belastet. Nach dem neuen 
Satz 3 wird der Sonderausgabenabzug beim Auseinanderfallen der zivilrechtlichen Verpflichtung (als Versiche-
rungsnehmer) zur Zahlung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung für ein unterhaltsberechtigtes 
Kind und der wirtschaftlichen Belastung mit diesen Beiträgen grundsätzlich demjenigen gewährt, der durch die 
Zahlung der Beiträge wirtschaftlich belastet ist. Die wirtschaftliche Belastung beim Versicherungsnehmer entfällt 
dadurch, dass der Unterhaltsverpflichtete die auf das Kind entfallenden Versicherungsbeiträge entweder unmit-
telbar an das Versicherungsunternehmen mit schuldbefreiender Wirkung für den Versicherungsnehmer (abge-
kürzter Zahlungsweg) leistet oder diese dem Versicherungsnehmer zur Begleichung seiner Beitragsschuld zur 
Verfügung stellt. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung kann sich der Unterhaltsverpflichtete dieser Zahlung 
nicht entziehen. Allein die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebene Zahlungsverpflichtung auf Seiten des Ver-
sicherungsnehmers gegenüber der Versicherung begründet keine tatsächliche endgültige wirtschaftliche Belas-
tung. Das Einkommensteuergesetz sieht bisher keine Regelung vor, die in solchen Fällen dem wirtschaftlich be-
lasteten – unterhaltsverpflichteten – Elternteil den Sonderausgabenabzug ermöglicht. Andererseits steht in diesen 
Fällen auch dem anderen Elternteil als Versicherungsnehmer kein Sonderausgabenabzug zu, weil er nicht tatsäch-
lich wirtschaftlich belastet ist. Eine Nichtberücksichtigung der Beiträge widerspräche jedoch der Intention des 
Gesetzgebers, wonach die Freistellung des Existenzminimums auch in Bezug auf die der Basisabsicherung die-
nenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind sicherzustellen ist. 

Im Ergebnis werden mit dem neuen Satz 3 die vorstehend beschriebene gesetzliche Regelungslücke beseitigt so-
wie die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Freistellung des Existenzminimums dadurch si-
chergestellt sein muss, dass die Beiträge für eine Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung in vollem Umfang 
als Sonderausgaben abzugsfähig sind, gesetzlich umgesetzt. 

Zu Nummer 9 

§ 11a Absatz 4 

Redaktionelle Folgeänderung infolge der Einfügung eines neuen Absatzes 1a in § 7h EStG. 



   

 

          
   

        
    

     
  

         
      

 

 

       
 

   

        
         

         
        

          
    

          
      

     
            

       
              

  

          
    

        
         

  

 

 

          
       

        
  

          
 

Drucksache 19/13436 – 96 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Zu Nummer 10 

§ 12 Nummer 4 

Die Änderung in § 4 Absatz 5 Nummer 8 EStG hat zur Folge, dass zukünftig Aufwendungen, die mit Geldbußen, 
Ordnungsgeldern und Verwarnungsgeldern zusammenhängen, nicht mehr zum Abzug zugelassen werden. 

Für Aufwendungen, die mit Geldstrafen in Zusammenhang stehen, muss ein entsprechendes Abzugsverbot gelten. 
Eine steuerliche Begünstigung von Aufwendungen, die mit einer strafrechtlichen Sanktion zusammenhängen, 
gegenüber Aufwendungen, die mit einer wegen einer geringfügigeren Rechtsverletzung verhängten Geldbuße 
zusammenhängen, wäre nicht sachgerecht. 

Dem wird durch die Ergänzung des § 12 Nummer 4 EStG Rechnung getragen. Die Verschärfung der Regelung 
entspricht der bisherigen Intention des Gesetzgebers, Folgen sanktionsbewehrten Verhaltens steuerlich nicht zu 
begünstigen. 

Zu Nummer 11 

§ 15 Absatz 3 Nummer 1 

Mit der Gesetzesänderung soll die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung wiederhergestellt und 
gesetzlich abgesichert werden, wonach auch eine land- und forstwirtschaftlich, freiberuflich oder vermögensver-
waltend tätige Personengesellschaft in vollem Umfang gewerbliche Einkünfte bezieht, wenn sie daneben nur ne-
gative gewerbliche (Beteiligungs-)Einkünfte erzielt. 

Nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG gilt als Gewerbebetrieb in vollem Umfang die mit Einkunftserzielungsab-
sicht unternommene Tätigkeit einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer ande-
ren Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
EStG ausübt. Mit Urteil vom 12. April 2018 (IV R 5/15) hat der BFH entschieden, dass es nicht zu einer solchen 
„Abfärbung“ kommt, wenn (isoliert betrachtet) die Einkünfte aus der gewerblichen Tätigkeit negativ sind. Diese 
Rechtsprechung steht nicht im Einklang mit dem (bisherigen) Gesetzeswortlaut: danach kommt es nur darauf an, 
dass auch eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, nicht jedoch darauf, dass aus der gewerblichen Tätigkeit ein 
Gewinn erzielt wird. Auf Grund der BFH-Rechtsprechung sollte jedoch eine entsprechende Klarstellung vorge-
nommen werden, die sicherstellt, dass auch zukünftig eine gewerbliche Abfärbung eintritt, wenn die gewerbliche 
Tätigkeit isoliert betrachtet zu einem Verlust führt. Zudem überzeugt die Begründung des BFH nicht, dass die 
gewerbliche Abfärbetheorie ausschließlich der Sicherung des Gewerbesteueraufkommens dient und dieses bei 
Verlusten nicht gefährdet sei, da es – z. B. auf Grund von Hinzurechnungen – auch im Verlustfall zu einer Ge-
werbesteuerfestsetzung kommen kann. 

Die Änderung stellt sicher, dass – mit Ausnahme der von der Rechtsprechung entwickelten und von der Finanz-
verwaltung angewandten Bagatellgrenzen – nicht in jedem Jahr erneut zu prüfen ist, ob eine gewerbliche Abfär-
bung der Einkünfte anzunehmen ist. Dies würde im Übrigen dazu führen, dass es je nach Höhe der Einkünfte 
(Gewinn oder Verlust) zu einem ständigen Wechsel zwischen gewerblicher Abfärbung (Gewinnjahr) und keiner 
gewerblichen Abfärbung (Verlustjahr) kommen kann. 

Zudem wird der bislang in § 15 Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 EStG enthaltene Zitierfehler berichtigt. 

Zu Nummer 12 

§ 20 Absatz 4a Satz 1 

Durch Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009 (ABl. EU L 310 vom 25.11.2009, S. 34), welche 
alle Richtlinien des Rates in diesem Bereich in einen einzigen Text kodifiziert, ist die Richtlinie 90/434/EWG des 
Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Un-
ternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen 
(ABl. L 225/1 vom 20.08.1990, S. 1) nicht mehr anzuwenden und der Verweis auf die entsprechende Regelung 
zu ändern. 
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Zu Nummer 13 

§ 36a Absatz 4 

Allgemein 

§ 36a EStG soll Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung verhindern und macht für diesen Zweck 
die Anrechenbarkeit von Kapitalertragsteuer von bestimmten Voraussetzungen abhängig. Einkommen- oder kör-
perschaftsteuerpflichtigen Personen, bei denen (z. B. auf Grund einer Steuerbefreiung) kein Steuerabzug vorge-
nommen oder dieser wieder erstattet wurde, müssen nach § 36a Absatz 4 EStG Steuern nachzahlen, wenn die in 
§ 36a Absatz 1 bis 3 EStG genannten Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer nicht 
erfüllt werden. Die Änderung des § 36a Absatz 4 EStG dient der verfahrensrechtlichen Konkretisierung der An-
zeige-, Anmeldungs- und Zahlungspflichten der Steuerpflichtigen. Zudem wird klargestellt, dass – wie in § 36a 
Absatz 1 Satz 2 EStG – die Nachentrichtung auf 15 Prozent des Kapitalertrags begrenzt ist. 

Zu den Einzelregelungen 

§ 36a Absatz 4 Satz 1 EStG regelt die Anzeige-, Anmelde- und Zahlungspflicht. Zudem wird klargestellt, dass es 
sich um eine Steueranmeldung handelt. Damit steht sie einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung 
gleich. Als amtlicher Vordruck ist weiterhin die Kapitalertragsteueranmeldung zu verwenden. 

§ 36a Absatz 4 Satz 2 – neu – EStG regelt die Frist für die Anzeige, Anmeldung und Entrichtung der Steuerbe-
träge. Danach müssen alle drei Verfahrensschritte bei bilanzierenden Steuerpflichtigen nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres und bei anderen Steuerpflichtigen nach Ablauf des Kalenderjahres bis zum 10. des Folgemonats 
erfolgen. 

Zu Nummer 14 

§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d 

Mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I Seite 2387) wurde mit Wirkung 
ab dem 1. Januar 2019 geregelt, dass die Arbeitgeber sich auch beim Zusatzbeitrag hälftig an den Krankenversi-
cherungsbeiträgen der gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer zu beteiligen haben. Durch eine Änderung 
des § 257 Absatz 2 Satz 2 SGB V haben sich insoweit auch Auswirkungen beim Arbeitgeberzuschuss für privat 
krankenversicherte Arbeitnehmer ergeben. Der Arbeitgeber ist danach verpflichtet, bei der Berechnung des Bei-
tragszuschusses auch den Zusatzbeitrag hälftig zu berücksichtigen. Hierbei ist der durchschnittliche Zusatzbei-
tragssatz (§ 242a SGB V) zu Grunde zu legen. 

Diese Gesetzesänderung erfordert eine Folgeänderung in Bezug auf die Berechnung der Vorsorgepauschale im 
Lohnsteuerabzugsverfahren (§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 EStG). 

Beim Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die private Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherung (§ 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe d EStG) ist bei der Ermittlung des typisierend berechneten Arbeitgeberzu-
schusses auch der hälftige durchschnittliche Zusatzbeitrag zu berücksichtigen. Die aktuelle Gesetzesformulierung 
sieht das bisher nicht vor. 

Zu Nummer 15 

§ 39f Absatz 1 Satz 1 

Durch Artikel 7 des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1682) wurde in § 38b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG ein neuer Halbsatz angefügt. 

§ 39f Absatz 1 Satz 1 EStG verweist auf § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG, um die Anwendungsfälle für 
das Faktorverfahren zu beschreiben: diese sind Arbeitnehmer-Ehegatten, die in die Steuerklasse IV eingeordnet 
sind und beide Arbeitslohn beziehen. 

Durch den in § 38b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 EStG neu eingefügten Halbsatz wird Ehegatten die Steuerklasse 
IV allerdings auch dann gewährt, wenn nur ein Ehegatte Arbeitslohn bezieht und kein Antrag nach § 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a EStG (Einordnung in Steuerklasse III) gestellt wurde. 

In diesen Fällen kommt das Faktorverfahren allerdings nicht zur Anwendung (da eine Verteilung der Steuerlast 
bei nur einem Arbeitnehmer-Ehegatten anhand eines Faktors nicht erforderlich ist).  
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Eine Beschränkung des Verweises in § 39f Absatz 1 Satz 1 EStG auf den ersten Halbsatz des § 38b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 EStG ist bisher ausgeblieben. Dies wird nun nachgeholt. Eine inhaltliche Änderung ist damit 
nicht verbunden. 

Zu Nummer 16 

§ 40 Absatz 2 Satz 2 bis 4 – neu – 

Satz 2 Nummer 1 

§ 40 Absatz 2 Satz 2 EStG wird an die mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 
mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2338) eingeführte neue Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 15 EStG angepasst. 

§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG entspricht dem Regelungsgehalt von § 40 Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG in 
der bisherigen Fassung und gilt nur für Bezüge (Sachbezüge und Zuschüsse), die nicht nach § 3 Nummer 15 EStG 
steuerfrei sind. Dazu gehören z. B. 

– die Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte oder 

– zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für mit dem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegte Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte oder 

– die in § 3 Nummer 15 genannten Sachbezüge in Form einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung 
eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie Fahrten nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4a Satz 3, die auf einer Gehaltsumwandlung beruhen. 

Satz 2 Nummer 2 

§ 40 Absatz 2 Satz 2 EStG wird in der neuen Nummer 2 zudem um einen weiteren Pauschalbesteuerungstatbe-
stand ergänzt, der eine zusätzliche Wahlmöglichkeit des Arbeitgebers zu der Steuerfreistellung nach § 3 Num-
mer 15 EStG schafft.  

Arbeitnehmer sollen verstärkt zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr veranlasst werden, 
um so die durch den motorisierten Individualverkehr entstehenden Umwelt- und Verkehrsbelastungen sowie den 
Energieverbrauch zu senken. 

Durch die neue Möglichkeit der pauschalen Besteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG mit 25 Pro-
zent bei gleichzeitigem Verzicht auf die Minderung der als Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale 
beim Arbeitnehmer soll dem Arbeitgeber die Möglichkeit gegeben werden, die Akzeptanz von z. B. „Jobtickets“ 
insbesondere bei solchen Arbeitnehmern zu erhöhen, die öffentliche Verkehrsmittel ggf. auf Grund ihres Woh-
nortes oder der Tätigkeitsstätte im ländlichen Bereich gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen können. Mit 
dieser neuen Pauschalbesteuerungsmöglichkeit – 25 Prozent ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale – 
wird den Arbeitgebern eine einfache steuerliche Lösung an die Hand gegeben, um z. B. „Jobtickets“ auch in 
solchen Fällen ganzen Arbeitnehmergruppen oder allen seinen Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen; denn bei 
dieser steuerlichen Lösung entsteht keinem Arbeitnehmer durch die unentgeltliche Gewährung z. B. eines „Job-
tickets“ – welches er nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen kann – ein steuerlicher Nachteil. 

Infolge des Verzichts auf die Minderung des Werbungskostenabzugs in Form der Entfernungspauschale beim 
Arbeitnehmer müssen die pauschal besteuerten Bezüge auch nicht in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 
übermittelt werden. Eine individuelle Zuordnung zum einzelnen Arbeitnehmer ist daher ebenfalls nicht erforder-
lich. Durch die neue pauschale Besteuerungsmöglichkeit § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG kann der Arbeit-
geber somit auch seinen administrativen Aufwand verringern. 

Die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 Prozent soll zudem auch für die in § 3 Nummer 15 EStG ge-
nannten Bezüge gelten, die nicht zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (sondern mittels Gehaltsum-
wandlung) erbracht werden und deshalb die Voraussetzungen für die Steuerfreistellung nicht erfüllen. Auch in 
diesen Fällen kann die Pauschalbesteuerung ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale ein Anreiz sein, um 
die Arbeitnehmer zum Umstieg vom Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. 
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Für mittels Entgeltumwandlung finanzierte Bezüge im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder Fahrtstrecken nach § 9 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 4a Satz 3 EStG kann der Arbeitgeber zukünftig wählen zwischen der bisherigen Pauschalbesteuerung 
nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 EStG, d. h. einem Pauschalsteuersatz von 15 Prozent mit Anrechnung auf 
die Entfernungspauschale oder der neuen Pauschalbesteuerung nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG, d. h. 
einem Pauschalsteuersatz von 25 Prozent ohne Minderung der Entfernungspauschale. Hierdurch werden Schlech-
terstellungen gegenüber der bisherigen geltenden Rechtslage vermieden. 

Wählt der Arbeitgeber die neue Pauschalbesteuerungsmöglichkeit mit 25 Prozent ohne Anrechnung auf die Ent-
fernungspauschale, ist die Pauschalbesteuerung einheitlich für alle in § 3 Nummer 15 EStG genannten Bezüge 
anzuwenden, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer innerhalb eines Kalenderjahres gewährt. 

Bei der Bemessung des pauschalen Steuersatzes mit 25 Prozent wurde berücksichtigt, dass die Pauschalbesteue-
rung einerseits mit der Steuerfreistellung nach § 3 Nummer 15 EStG korrespondiert, andererseits aber zu einem 
Verzicht auf die Minderung der als Werbungskosten abziehbaren Entfernungspauschale führen soll. 

Die Anwendung der neuen Nummer 2 kann in Fällen der Entgeltumwandlung zur Minderung des beitragspflich-
tigen Arbeitsentgelts und zu Einnahmeausfällen in der Sozialversicherung führen. 

Satz 3 

Der bisherige Satz 3 wird redaktionell an die neue Regelung angepasst. 

Satz 4 – neu – 

Bemessungsgrundlage sind in den Fällen der neuen Nummer 2 des § 40 Absatz 2 Satz 2 EStG die Aufwendungen 
des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer. Eine Bewertung der Sachbezüge nach den allgemeinen Grundsät-
zen, die insbesondere dann problematisch ist, wenn der Arbeitgeber die Sachbezüge für eine Vielzahl von Arbeit-
nehmern im Paket zu einem Pauschalpreis erwirbt und es an Kriterien für eine individuelle Wertermittlung des 
einzelnen Sachbezugs fehlt, ist damit in den Fällen der neuen Nummer 2 entbehrlich. 

Die Pauschalbesteuerungstatbestände des § 40 Absatz 2 EStG unterliegen nicht der Beitragspflicht in der Sozial-
versicherung (vgl. § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Sozialversicherungsentgeltverordnung). 

Zu Nummer 17 

§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 7 

Satz 2 Nummer 6 

Durch die Änderung wird § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 EStG an die mit dem Gesetz zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) eingeführte neue Steuerfreiheit nach § 3 Nummer 15 EStG redaktio-
nell angepasst. So ist sichergestellt, dass sämtliche steuerfreien Leistungen, die zu einer Minderung der Entfer-
nungspauschale führen, vgl. § 3 Nummer 15 Satz 3 EStG und § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 5 EStG auch 
in der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen sind. 

Satz 2 Nummer 7 

Durch die Änderung wird § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 EStG an die vorgesehene Änderung des § 40 Absatz 2 
Satz 2 EStG redaktionell angepasst. Dadurch ist sichergestellt, dass nur noch diejenigen pauschalbesteuerten Leis-
tungen des Arbeitgebers in der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen sind, die auch zu einer Minderung der 
Entfernungspauschale führen, vgl. § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG. Die Arbeitgeberleistungen, die hinge-
gen nach § 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 EStG mit 25 Prozent ohne Anrechnung auf die Entfernungspauschale 
pauschal besteuert werden, müssen zukünftig dann nicht mehr in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen wer-
den. 
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Zu Nummer 18 

§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 

§ 43 Absatz 1 EStG benennt die inländischen und ausländischen Kapitalerträge bei denen die Einkommensteuer 
durch Steuerabzug vom Kapitalertrag erhoben wird. Dazu gehören nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-
stabe b Satz 1 EStG auch die Erträge aus privaten Kapitalforderungen, wenn sie nicht in § 43 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 Buchstabe a EStG genannt sind und der Schuldner der Kapitalerträge ein Kreditinstitut oder ein inlän-
disches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen ist. Als Kreditinstitut in diesem 
Sinne gilt gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 EStG auch die Deutsche Postbank AG. 

Die Deutsche Postbank AG ist durch Eintragung ihrer Verschmelzung auf die Deutsche Bank Privat- und Ge-
schäftskunden AG am 25. Mai 2018 erloschen. Die Benennung der Deutschen Postbank AG in § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 EStG als Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen kann 
daher gestrichen werden. 

Durch die Verordnung der Bundesregierung zur Bestimmung der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden 
AG als Postnachfolgeunternehmen vom 18. Mai 2018 (BGBl. I S. 618) wurde die Deutsche Bank Privat- und 
Geschäftskunden AG als Postnachfolgeunternehmen bestimmt. Die Verordnung ist mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in Kraft getreten.  

Bei der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG handelt es sich um ein Kreditinstitut im Sinne des 
Gesetzes über das Kreditwesen. Einer Aufnahme der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG in § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b Satz 2 EStG bedarf es daher nicht. 

Zu Nummer 19 

§ 44a Absatz 4b Satz 1 Nummer 3 und 4 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1809) hatte sich in beiden Vorschriften jeweils der Verweis auf die entsprechende Regelung 
verschoben. Dies wird durch die Änderung nachgeholt. 

Zu Nummer 20 

§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

§ 45a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG in der geltenden Fassung beinhaltet keine Bestimmung, dass die auszah-
lenden Stellen für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 EStG (Ausschüttungen und Vor-
abpauschalen aus Investmentfonds) eine Steuerbescheinigung zu erstellen haben, obwohl für diese Erträge Kapi-
talertragsteuer einbehalten wird. Um zu vermeiden, dass in diesen Fällen zwar ein Steuerabzug vorgenommen 
wird, die zum Steuerabzug verpflichteten Kreditinstitute aber die Erteilung einer Steuerbescheinigung verwei-
gern, wird die Vorschrift um die o. g. Kapitalerträge ergänzt. 

Zu Nummer 21 

Zu Buchstabe a 

§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 

Nummer 5 wird wegen der neu angefügten Nummer 6 redaktionell angepasst. 

Zu Buchstabe b 

§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 – neu – 

Die in § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG in der Fassung des Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1427) geregelte Freistellung der hälftigen Bemessungsgrundlage für bestimmte Rentenversicherun-
gen mit Kapitalwahlrecht sowie Kapitalversicherungen mit Sparanteil ist auch auf Erträge anzuwenden, die im 
Rahmen der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielt werden. Danach wird bei Verträgen, die nach dem 
31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden, die Hälfte der steuerlichen Bemessungsgrundlage freigestellt, wenn 
die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von 
zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt wird. Bei Vertragsabschlüssen nach dem 31. Dezember 2011 
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gilt § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG nach Vollendung des 62. Lebensjahres (§ 52 Absatz 28 Satz 7 EStG). 
Für die Bemessung der Kapitalertragsteuer bleibt diese Freistellung unberücksichtigt (§ 43 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 1 zweiter Halbsatz EStG). Die Berücksichtigung der Freistellung kann somit nur im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung erfolgen. 

Kapitalerträge aus Versicherungsleistungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG) unterliegen gemäß § 49 Absatz 1 
Nummer 5 Buchstabe a EStG der beschränkten Steuerpflicht, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung 
oder Sitz im Inland hat. Durch den Kapitalertragsteuerabzug (§ 43 Absatz 1 Nummer 4 EStG) gilt die Einkom-
mensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 50 Absatz 2 Satz 1 EStG als abgegolten. Damit die in § 20 
Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG geregelte Freistellung auch bei beschränkt Steuerpflichtigen im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden kann, wird die Abgeltungswirkung des § 50 Absatz 2 Satz 1 
EStG für diese Einkünfte aufgehoben, wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird. 

Zu Nummer 22 

§ 50a Absatz 1 Nummer 4 

Gemäß § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG wird die Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen bei Einkünf-
ten, die Mitgliedern des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, Grubenvorstands oder anderen mit der Überwachung der
Geschäftsführung beauftragten Personen, für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden, im Wege 
des Steuerabzugs erhoben. Die in § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG genannten Aufsichtsorgane stellen insoweit 
nur eine beispielhafte Aufzählung dar. 

Der Grubenvorstand ist ein zur Vertretung berechtigtes Organ der nach Landesrecht gegründeten bergrechtlichen 
Gewerkschaften. Nach § 163 Absatz 1 Satz 1 BBergG wurden alle bergrechtlichen Gewerkschaften kraft Geset-
zes zum 1. Januar 1986 aufgelöst, wenn sie nicht vorher umgewandelt, verschmolzen oder in sonstiger Weise 
aufgelöst wurden. Für Gewerkschaften, die am 1. Juli 1985 als Unternehmer im Sinne des § 4 Absatz 5 BBergG 
tätig waren sind, galt an Stelle des 1. Januar 1986 der 1. Januar 1994 (§ 163 Absatz 4 BBergG). 

Seit dem 1. Januar 1994 sind alle bergrechtlichen Gewerkschaften aufgelöst. Die Regelung für den Grubenvor-
stand in § 50a Absatz 1 Nummer 4 EStG ist daher gegenstandslos und wird zur redaktionellen Bereinigung auf-
gehoben. 

Zu Nummer 23 

Zu Buchstabe a 

§ 51 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe h 

Anstelle der Finanzämter der Länder ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für die Durchführung des Steu-
erabzugsverfahrens nach § 50a Absatz 1 EStG und die Veranlagung auf Antrag nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 5 EStG zuständig, soweit Vergütungen, die seit dem 1. Januar 2014 gezahlt worden sind, betroffen sind. Der 
Steuerschuldner hat dem BZSt eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfern-
übertragung zu übermitteln (§ 73e Satz 4 EStDV). 

Die Beschränkung der Zuständigkeit für die im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zu 
bestimmenden Vordrucke auf jene für die Anmeldung der Abzugsteuer nach § 50a Absatz 7 EStG ist Folge des 
Übergangs der Zuständigkeit für das Abzugsverfahren auf das BZSt. Zukünftig ist das Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder für die Bestimmung der Vordrucke für die Steueranmeldung nach § 50a 
Absatz 1 EStG nicht mehr erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

§ 51 Absatz 4 Nummer 1d – neu – 

Zukünftig bestimmt das Bundesministerium der Finanzen unter Einbeziehung des für die Durchführung des Steu-
erabzugs zuständigen BZSt die Vordrucke für die Steueranmeldung nach § 50a Absatz 1 EStG. 
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Zu Nummer 24 

Zu Buchstabe a 

§ 52 Absatz 6 Satz 10 und 11 – neu – 

Satz 10 

Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 Satz 1 EStG soll erstmalig auf Geldbußen, Ordnungsgelder und 
Verwarnungsgelder angewandt werden, die nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzt werden. 

Satz 11 

Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 8a EStG soll erstmalig auf Zinsen nach § 233a AO, die auf Zinsen 
für hinterzogene Steuern nach § 235 Absatz 4 AO angerechnet werden, angewandt werden, die nach dem 31. 
Dezember 2018 festgesetzt werden. 

Zu Buchstabe b 

§ 52 Absatz 14a – neu – 

Da die bisherige Auffassung von Rechtsprechung und Verwaltung schon über einen Zeitraum von zehn Jahren 
ununterbrochen gegolten hat und diese Auffassung nunmehr gesetzlich festgeschrieben werden soll, ist es not-
wendig, § 6e EStG auch schon für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor dem Tag nach der Verkündung des
vorliegenden Änderungsgesetzes (Inkrafttreten des neuen § 6e EStG) enden. 

Zu Buchstabe c 

§ 52 Absatz 16a – neu – 

Für Baumaßnahmen, mit denen nach dem 31. Dezember 2018 begonnen wurde, hat die Finanzbehörde das Prü-
fungsrecht, ob es sich um nicht nach § 7h EStG begünstigte Maßnahmen zur Herstellung eines neuen Gebäudes 
handelt. Die Gemeindebehörden haben ab dem 1. Januar 2019 zwingend die Höhe der Aufwendungen in den 
Bescheinigungen auszuweisen. Dies entspricht der bisherigen Praxis. 

Zu Buchstabe d 

§ 52 Absatz 16b Satz 2 – neu – 

Wegen der Einfügung des neuen § 52 Absatz 16a EStG wird der bisherige Absatz 16a der neue Absatz 16b. 

Der neue Satz 2 des § 52 Absatz 16b EStG stellt die zeitlich analoge Anwendung von § 6e EStG auch bei den 
Überschusseinkünften sicher (vgl. Begründung zu § 52 Absatz 14a EStG). Bei vermögensverwaltenden Fonds ist 
§ 6e EStG damit auch für Veranlagungszeiträume vor 2019 anzuwenden. 

Zu Buchstabe e 

§ 52 Absatz 20 – neu – 

Die ergänzte Fassung des § 12 Nummer 4 EStG ist korrespondierend zum ergänzten Abzugsverbot in § 4 Absatz 5 
Nummer 8 EStG auf nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzte Geldstrafen usw. anzuwenden. 

Zu Buchstabe f 

§ 52 Absatz 23 Satz 1 – neu – 

Da die bisherige Auffassung von Rechtsprechung und Verwaltung schon über einen Zeitraum von mehr als zehn 
Jahren ununterbrochen gegolten hat und diese Auffassung nunmehr lediglich gesetzlich festgeschrieben werden 
soll, ist es notwendig, die geänderte Stammnorm des § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG auch schon für Veranla-
gungszeiträume vor 2019 anzuwenden. 

Zu Buchstabe g 

§ 52 Absatz 33a 

In § 52 Absatz 33a EStG wird bei der Zitierung der Vorschrift des § 32d Absatz 2 EStG die Angabe „Satz 1“ 
gestrichen, da die Regelung nur aus einem Satz besteht (redaktionelle Änderung). 
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Zu Buchstabe h 

§ 52 Absatz 35a Satz 2 – neu – 

Die Änderung des § 36a EStG ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2019 zufließen. Damit 
wird berücksichtigt, dass in der Praxis die – nunmehr gesetzlich bestimmten – Pflichten bereits umgesetzt werden. 

Zu Buchstabe i 

§ 52 Absatz 46 Satz 3 – neu – 

Die Änderung des § 50 Absatz 2 Satz 2 EStG bezieht sich auf die Fälle, in denen § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 
EStG in der Fassung des Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) zur Anwendung kommt. 
Die in § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG geregelte Frist von zwölf Jahren kann erstmals mit Ablauf des Jahres 
2016 enden. Die angefügte Nummer 6 des § 50 Absatz 2 Satz 2 EStG ist infolgedessen ebenfalls erstmals auf 
Kapitalerträge anzuwenden, welche dem Steuerpflichtigen nach Ablauf dieser Frist zufließen. 

Zu Nummer 25 

§ 89 Absatz 1a Satz 2 

Nach geltendem Recht kann der Zulageberechtigte nach § 89 Absatz 1a EStG seinen Anbieter bevollmächtigen, 
für ihn die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen (sog. Dauerzulageantrag). Auch bei Nutzung des Dauer-
zulageantragsverfahrens ist der Zulageberechtigte verpflichtet, eine Änderung seiner Verhältnisse, die zu einer 
Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führen (z. B. Wegfall der Förderberechtigung), seinem An-
bieter mitzuteilen (§ 89 Absatz 1a Satz 2 in Verbindung mit § 89 Absatz 1 Satz 5 EStG). Da die zentrale Stelle 
im Sinne des § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen) die beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unmittelbar bei den inländischen Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erhebt (§ 91 Absatz 1 EStG), entfällt bei einer Änderung nur dieser Daten die Mitteilungspflicht des 
Zulageberechtigten. 

Ist der Zulageberechtigte dagegen in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert (z. B. 
Grenzgänger nach § 10a Absatz 6 Satz 1 EStG), ist eine Datenerhebung nach § 91 Absatz 1 EStG nicht möglich. 
Liegen der zentralen Stelle die entscheidungsrelevanten Daten somit nicht vor, sind ihr die für die Mindesteigen-
beitragsberechnung erforderlichen ausländischen beitragspflichtigen Einnahmen mitzuteilen. 

Zur Klarstellung ist die Regelung des § 89 Absatz 1a Satz 2 EStG entsprechend zu konkretisieren. 

Zu Nummer 26 

Zu Buchstabe a 

§ 91 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz 

Die Regelung dient der Klarstellung. Die zentrale Stelle im Sinne des § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Al-
tersvermögen) wird im Rahmen der Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben als Finanzbehörde tätig (§ 6 
Absatz 2 Nummer 7 AO). Bereits nach geltendem Recht muss ein Steuerpflichtiger oder ein Dritter, der Daten 
dieses Steuerpflichtigen an eine Finanzbehörde zu übermitteln hat, die Identifikationsnummer angeben (§ 139a 
Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz AO). Mit der Regelung wird klargestellt, dass die Identifikationsnummer auch 
bei der Datenerhebung und beim Datenabgleich für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie für die 
Überprüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG (im Rahmen der 
Riester-Förderung), also bei der Kommunikation zwischen der zentralen Stelle und den weiteren Kommunikati-
onspartnern, zu verwenden ist. Das entsprechende Datenfeld ist in den amtlich vorgeschriebenen Datensätzen 
bereits fakultativ aufgenommen. 

Zu Buchstabe b 

§ 91 Absatz 1 Satz 1 dritter Halbsatz – neu – 

Um den Datenabgleich zwischen der zentralen Stelle und den Familienkassen nach § 91 Absatz 1 EStG zu opti-
mieren, ist mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) in § 89 Absatz 2 
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Satz 1 EStG bereits bestimmt worden, dass bei der Beantragung der Kinderzulage künftig die Identifikationsnum-
mer des Kindes obligatorisch anzugeben ist, damit diese im Datenabgleich nach § 91 Absatz 1 EStG von der 
zentralen Stelle und den Kommunikationspartnern für eine eindeutige Identifikation genutzt wird. Dies wird nun 
auch in § 91 Absatz 1 EStG klarstellend aufgenommen. Die entsprechenden Datenfelder sind in den amtlich vor-
geschriebenen Datensätzen bereits fakultativ aufgenommen. 

Zu Nummer 27 

§ 99 Absatz 1 

Mit dem Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz vom 24. Juni 2013 (BGBl. I 2013, S. 1667) erfolgte in § 22 Num-
mer 5 Satz 7 EStG eine sprachliche Anpassung an die Verwaltungspraxis, indem dort das Wort „Vordruck“ durch 
das Wort „Muster“ ersetzt wurde. Nach § 99 Absatz 1 EStG ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, 
im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder diesen in § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG genannten 
„Vordruck“ zu bestimmen. Bislang wurde in § 99 Absatz 1 EStG die in § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG bereits voll-
zogene sprachliche Anpassung nicht vorgenommen. Dies wird hiermit nachgeholt. Die Änderung dient der Ein-
heitlichkeit. 

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Inhaltsübersicht 

Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung des neuen § 7c EStG und die Aufhebung des § 52b EStG 
angepasst. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 

§ 3 Nummer 3 Buchstabe a 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass die Steuerfreiheit von bestimmten Rentenabfindungen nach § 3 Num-
mer 3 Buchstabe a EStG auch für die Witwenabfindung nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Altersgeldgesetz gilt. 

Zu Buchstabe b 

§ 3 Nummer 5 

Mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sind die Leistun-
gen an freiwillig Wehrdienst Leistende und an Reservedienst Leistende grundsätzlich neu geregelt worden. Die 
wehrsoldrechtlichen Leistungen für freiwillig Wehrdienst Leistende wurden an die Besoldung der Soldatinnen 
und Soldaten auf Zeit angeglichen. Für Reservedienst Leistende wurden die Zulagen nach dem Wehrsoldgesetz 
ebenfalls an das Niveau der Zulagen an die Zulagen für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit angepasst. 

Durch die steuerliche Gleichbehandlung von freiwillig Wehrdienst Leistenden mit Soldatinnen und Soldaten auf 
Zeit ist eine besondere Steuerbefreiung für freiwillig Wehrdienst Leistende nicht mehr erforderlich. Die in der 
bisherigen Nummer 5 Buchstabe c festgelegte Steuerfreiheit des Wehrsoldes wird gestrichen. 

Die Leistungen für Reservedienst Leistende sind im Unterhaltssicherungsgesetz geregelt. Sie sind nach § 3 Num-
mer 48 EStG grundsätzlich steuerfrei. Die in der bisherigen Nummer 5 Buchstabe d geregelte Steuerbefreiung für 
Bezüge nach dem Wehrsoldgesetz für Reservedienst Leistende ist damit zu streichen. 

Die o. g. Streichungen führen dazu, dass die bisher zu Nummer 5 Buchstabe e und f enthaltenen Regelungen in 
die Buchstaben c und d überführt werden. Dabei wird der neue Buchstabe d auf Grund der Überführung der 
Regelung der Heilfürsorge aus § 6 in § 16 des Wehrsoldgesetzes redaktionell angepasst. 

Die bisherige steuerfreie Leistung nach § 20 des Unterhaltssicherungsgesetzes wird für freiwilligen Wehrdienst 
Leistende, die künftig keine Leistungen nach diesem Gesetz mehr erhalten, in § 5 des Wehrsoldgesetzes inhaltlich 
verlagert. Dies ist notwendig, da freiwilligen Wehrdienst Leistende für ihre Angehörigen – anders als dienstgrad-
gleiche Soldaten auf Zeit und Soldatinnen auf Zeit – keinen Beihilfeanspruch nach den Beihilfevorschriften des 
Bundes haben. Die bisherige Steuerfreiheit inhaltlich gleicher Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 
wird auch auf die in das Wehrsoldgesetz verlagerte Leistung erstreckt. 
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Zu Buchstabe c 

§ 3 Nummer 48 

Mit dem Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sind die Leistun-
gen an Selbständige von § 7 in § 6 des Unterhaltssicherungsgesetzes überführt worden. Nummer 48 wird an diese
Änderung redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 3 

§ 4 Absatz 10 – neu – 

Mit der Ergänzung des § 4 EStG um den neuen Absatz 10 wird die in § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b EStG neu
eingeführte Pauschale für die Übernachtung von Berufskraftfahrern in die Gewinnermittlung übernommen. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1 

Folgeänderung zur Verlängerung der Begünstigung für Elektro- und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
bei der Dienstwagenbesteuerung. Es fallen nur noch solche Fahrzeuge in den Anwendungsbereich der Halbierung 
der Bemessungsgrundlage nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 – neu – EStG, die eine Kohlendioxi-
demission von höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilometer haben oder deren Reichweite unter ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine mindestens 60 Kilometer beträgt. Für Fahrzeuge, die diese Vorgaben 
nicht erfüllen, aber einen gegenüber Fahrzeugen nur mit einem Verbrennungsmotor höheren Bruttolistenpreis 
haben, gilt die bisherige Regelung (Nachteilsausgleich) für das Jahr 2022 fort. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 

Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und 4 – neu – 

Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeuge, die mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und 
zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) befristet auf den 
Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 eingeführt wurde, wird bis zum 31. Dezember 2030 
stufenweise verlängert. Dadurch soll die Elektromobilität langfristig gefördert und ein planbarer Rahmen für die 
Steuerpflichtigen gesetzt werden. 

Die Sonderregelung nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 2 oder Satz 3 Nummer 2 EStG wird in den 
Nummern 3 und 4 mit steigenden Anforderungen an die zu erreichende Mindestreichweite fortgeführt: für im 
Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024 angeschaffte Fahrzeuge wird eine Reichweite unter 
ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine von mindestens 60 Kilometern festgelegt; für vom 
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2030 angeschaffte Fahrzeuge muss diese 80 Kilometer betragen. Die Vor-
gaben hinsichtlich des Schadstoffausstoßes von höchstens 50 Gramm Kohlendioxid je gefahrenen Kilometer – die 
ebenfalls und unabhängig von der mit elektrischem Antrieb zu erzielenden Mindestreichweite – zu einer Halbie-
rung der Bemessungsgrundlage berechtigen, bleiben unverändert. Die bisherige Bezugnahme auf die Vorausset-
zungen des § 3 Elektromobilitätsgesetz (EmoG), die eine Mindestreichweite von 40 km vorsieht oder eine maxi-
male CO2-Emission von 50 g/km, entfällt. Die Regelung folgt dem Ziel, die Förderung langfristig auf emissions-
freie oder emissionsärmere Fahrzeuge auszurichten. 
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Die damit im EStG und im EmoG unterschiedlich geregelten Definitionen sowie Anforderungen, wie z. B. die 
elektrische Mindestreichweite oder der Schadstoffausstoß, sollen bei einer zukünftigen Änderung des EmoG, so-
fern die im vorliegenden Gesetzesentwurf geregelten Anforderungen nicht unterschritten werden, vereinheitlicht 
werden. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 1 

Folgeänderung zur Änderung des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 1. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 2 

Nummer 2 wird wegen der neu angefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 und 4 – neu – 

Die Änderung dient der folgerichtigen Umsetzung. Weist der Steuerpflichtige den privaten Nutzungsumfang und 
die auf diese Nutzung entfallenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch das Führen eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuches nach, kann er diese Aufwendungen der Besteu-
erung zugrunde legen. Hierbei werden die Anschaffungskosten für das Kraftfahrzeug in Form der als Betriebs-
ausgaben abzuziehenden Absetzungen für Abnutzung bei den insgesamt entstandenen Aufwendungen berück-
sichtigt. Entsprechend der Halbierung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung der Listenpreisregelung sind 
die hier zu berücksichtigenden Aufwendungen (Absetzung für Abnutzung) zu halbieren. Nutzt der Steuerpflich-
tige ein geleastes oder gemietetes Kraftfahrzeug sind entsprechend die Leasing- oder Mietkosten nur zur Hälfte 
zu berücksichtigen. 

Die damit im EStG und im EmoG unterschiedlich geregelten Definitionen sowie Anforderungen, wie z. B. die 
elektrische Mindestreichweite oder der Schadstoffausstoß, sollen bei einer zukünftigen Änderung des EmoG, so-
fern die im vorliegenden Gesetzesentwurf geregelten Anforderungen nicht unterschritten werden, vereinheitlicht 
werden. 

Zu Nummer 5 

§ 7c – neu – 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektromobilität in Deutschland deutlich voranzubringen. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung des Ziels bedarf es einer Reihe von Maßnahmen. 

Mit der Regelung soll für neue, rein elektrisch betriebene Lieferfahrzeuge das im Koalitionsvertrag enthaltene 
Bekenntnis der Bundesregierung zur Einführung einer Sonderabschreibung von 50 Prozent im Jahr der Anschaf-
fung in die Tat umgesetzt werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vielfältigen steuerlichen Fördermaßnah-
men im Bereich der Elektromobilität werden mit der Einführung dieser Sonderabschreibung steuerliche Anreize 
insbesondere für den Markthochlauf der Elektromobilität im betrieblichen Bereich gesetzt. Um hier insbesondere 
den Mittelstand zu fördern, wird die Maßnahme auf die Anschaffung neuer betrieblich genutzter „Elektroliefer-
fahrzeuge“ begrenzt. 

Absatz 1 regelt die grundsätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme der Sonderabschreibung, den Abschrei-
bungszeitraum und den Abschreibungssatz. Die Regelung ist ausschließlich für neue, rein elektrisch betriebene 
Lieferfahrzeuge (Elektrolieferfahrzeuge = Definition in Absatz 2) vorgesehen. Um das Ziel der Regelung – den 
Markthochlauf zu fördern – zu erreichen, muss das Fahrzeug bei der Anschaffung „neu“ sein. D. h., dass nur der 
Erwerb von bisher ungenutzten Fahrzeugen unter diese Regelung fällt. Der Erwerb eines vorher zu Vorführzwe-
cken genutzten Fahrzeugs führt nicht zur Anschaffung eines neuen Fahrzeugs. Die Regelung wird von 2020 bis 
Ende 2030 befristet. Die Sonderabschreibung kann nur im Jahr der Anschaffung in Anspruch genommen werden. 
Die Sonderabschreibung beträgt 50 Prozent. Die reguläre lineare Absetzung für Abnutzung (AfA) nach § 7 Ab-
satz 1 EStG ist parallel neben der Sonderabschreibung vorzunehmen. Die Sonderabschreibung kann nur dann in 
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Anspruch genommen werden, wenn die Voraussetzungen der linearen AfA nach § 7 Absatz 1 EStG vorliegen. 
Das bedeutet, dass das Elektrolieferfahrzeug der Erzielung von betrieblichen Einkünften dienen und zum Anla-
gevermögen gehören muss. 

Eine Kumulierung mit anderen Sonderabschreibungen oder erhöhten Abschreibungen ist gemäß § 7a Absatz 5 
EStG nicht möglich. Die Abschreibung in den Folgejahren der Anschaffung richtet sich nach § 7a Absatz 9 EStG 
(Restwertabschreibung). D. h., dass der Restwert auf die Restnutzungsdauer gleichmäßig zu verteilen ist. 

Für die Definition der „Elektrolieferfahrzeuge“ in Absatz 2 wird auf die Definition der Elektrofahrzeuge in § 9 
Absatz 2 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG 2002) und § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG zurückgegriffen. 
Die Abgrenzung als Lieferfahrzeug erfolgt nach der EG-weit einheitlichen verkehrsrechtlichen Definition der 
Fahrzeugklassen (vgl. Anlage XXIX (zu § 20 Absatz 3a Satz 4) der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – 
BGBl. I 2012 S. 931 bis 935). Damit kann sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Steuerpflichtigen ein 
rechtssicheres und bürokratisch wenig aufwendiges, d. h. massentaugliches, Verfahren sichergestellt werden. Da 
die Maßnahme insbesondere auf solche Elektrofahrzeuge abzielen soll, die im Rahmen der Erzielung betrieblicher 
Einkünfte üblicherweise als Lieferfahrzeuge eingesetzt werden, sind schwere Lastkraftwagen von der Förderung 
auszuschließen. Da der Fahrzeugklasse N2 Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 12 Tonnen zuge-
ordnet werden, wird die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung für Fahrzeuge dieser Fahrzeugklasse auf Fahr-
zeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 7,5 Tonnen begrenzt. Die technisch zulässige Gesamt-
masse eines Fahrzeugs kann ohne zusätzliche Nachweiserfordernisse an den Steuerpflichtigen der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I (Fahrzeugschein) entnommen werden (Feld F1). 

Ein Elektrolieferfahrzeug gilt als neu, wenn es erstmalig zugelassen wird. Die Sonderabschreibung kann nur von 
demjenigen in Anspruch genommen werden, auf den das Fahrzeug erstmals zugelassen ist. Ausgenommen hier-
von sind Tageszulassungen. So wird eine Mehrfach-Begünstigung des gleichen Fahrzeugs und dadurch auch das 
Gestaltungspotential durch sogenannte Kettenkäufe bzw. etwaige Mitnahmeeffekte vermieden. Zudem ist der 
Nachweis der erstmaligen Zulassung durch den Steuerpflichtigen ohne großen Aufwand zu erbringen und durch 
die Finanzverwaltung leicht nachprüfbar. 

Zu Nummer 6 

§ 8 Absatz 2 Satz 12 – neu – 

Die gesetzliche Änderung hat das Ziel, dem in hochpreisigen Ballungsgebieten bestehenden Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum nachzukommen und gleichzeitig die soziale Fürsorge des Arbeitgebers zu unterstützen, seinen 
Arbeitnehmern entsprechenden Wohnraum anzubieten. Mit dem neuen gesetzlichen Bewertungsabschlag in § 8 
Absatz 2 Satz 12 EStG können bei der Bewertung von Mietvorteilen mögliche Steuerbelastungen bei niedrigen 
Bestandsmieten abgemildert werden. 

Die Aufwendungen eines Steuerpflichtigen für seinen Wohnraum gehören grundsätzlich zu den steuerlich nicht 
abzugsfähigen Kosten der privaten Lebensführung (§ 12 EStG). 

Vorteile, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf Grund des Dienstverhältnisses in Form einer unentgeltlichen
oder verbilligten Überlassung von Wohnraum gewährt, stellen daher einen steuerpflichtigen Sachbezug dar (§ 19 
Absatz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 EStG). 

Als Wohnung wird eine geschlossene Einheit von Räumen angesehen, in denen ein selbständiger Haushalt geführt 
werden kann. Vermietet der Arbeitgeber Wohnungen nicht überwiegend an fremde Dritte, sind die Mietvorteile 
nach § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abgabe-
ort (ortsüblicher Mietwert) zu bewerten. Als ortsüblicher Mietwert ist die Kaltmiete zuzüglich der nach der Be-
triebskostenverordnung (BetrKV) vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347), die durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) geändert worden ist, umlagefähigen Kosten anzusetzen, die für eine 
nach Baujahr, Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vergleichbare Wohnung üblich ist (Vergleichs-
miete). Ortsüblicher Mietwert ist auch der niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne des Mietspiegels für ver-
gleichbare Wohnungen zuzüglich der nach der BetrKV umlagefähigen Kosten, die konkret auf die überlassene 
Wohnung entfallen. 

Bei dynamisch steigenden Mieten kann die im Mietspiegel abgebildete ortsübliche Vergleichsmiete auf Grund 
des relativ kurzen Betrachtungszeitraums von vier Jahren deutlich von niedrigeren Bestandsmieten langjähriger 
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Mieter abweichen. Das Anknüpfen an den Mietspiegel kann daher bei der Bewertung von Mietvorteilen verstärkt 
zu zusätzlichen Steuerbelastungen für den Arbeitnehmer führen. 

Begünstigt ist nach der Neuregelung nur die Überlassung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken des Arbeit-
nehmers. Für die Bewertung einer Unterkunft, die keine Wohnung ist, ist wie bisher der amtliche Sachbezugswert 
nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung maßgebend. Auf die Eigentümereigenschaft des Arbeitgebers als 
Bauherr oder als Käufer kommt es nicht an. Auch vom Arbeitgeber angemietete Wohnungen, die dem Arbeitneh-
mer überlassen werden, sind von der gesetzlichen Änderung umfasst. 

Der Bewertungsabschlag beträgt ein Drittel vom ortsüblichen Mietwert (z. B. der niedrigste Mietwert der Miet-
preisspanne des Mietspiegels für vergleichbare Wohnungen zuzüglich der nach der BetrKV umlagefähigen Kos-
ten, die konkret auf die überlassene Wohnung entfallen) und wirkt wie ein Freibetrag. Die nach Anwendung des 
Bewertungsabschlags ermittelte Vergleichsmiete ist Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Mietvorteile. 
Das vom Arbeitnehmer tatsächlich gezahlte Entgelt (tatsächlich erhobene Miete und tatsächlich abgerechnete 
Nebenkosten) für die Wohnung ist auf die Vergleichsmiete anzurechnen (BFH-Urteil vom 11. Mai 2011, BStBl 
II S. 946). 

Die feste Mietobergrenze von 25 Euro/qm bezieht sich auf den ortsüblichen Mietwert ohne die nach der BetrKV 
umlagefähigen Kosten und dient der Gewährleistung sozialer Ausgewogenheit und Vermeidung der steuerbe-
günstigten Vermietung von Luxuswohnungen. Beträgt die ortsübliche Kaltmiete mehr als 25 Euro/qm, ist der 
Bewertungsabschlag nicht anzuwenden. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b – neu – 

Mit der Ergänzung des § 9 Absatz 1 Satz 3 EStG um die neue Nummer 5b wird typisierend eine gesetzliche Pau-
schale – in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag – für die den Arbeitnehmern, die ihre berufliche Tätigkeit vorwie-
gend auf Kraftfahrzeugen ausüben (z. B. Berufskraftfahrer) üblicherweise während einer mehrtägigen beruflichen
Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Übernachtung in dem Kraftfahrzeug des Arbeitgebers entstehenden Mehr-
aufwendungen festgelegt. Der Ansatz dieser Pauschale erfolgt anstelle der tatsächlich entstehenden Mehraufwen-
dungen; so können weiterhin auch höhere Aufwendungen als die 8 Euro nachgewiesen und geltend gemacht wer-
den (z. B. auf der Grundlage des BMF-Schreibens vom 4. Dezember 2012 (BStBl I Seite 1249 – vereinfachter 
Nachweis). Die Entscheidung, die tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen oder den gesetzlichen Pauschbe-
trag geltend zu machen, kann nur einheitlich im Kalenderjahr erfolgen. 

Üblicherweise handelt es sich bei den entstehenden Mehraufwendungen um Aufwendungen, die bei anderen Ar-
beitnehmern mit Übernachtung anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit, typischerweise in den als Wer-
bungskosten abziehbaren Übernachtungskosten mit enthalten sind. Als Aufwendungen im Sinne der neuen Num-
mer 5b kommen daher z. B. in Betracht: 

– Gebühren für die Benutzung der sanitären Einrichtungen (Toiletten sowie Dusch- oder Waschgelegenheiten) 
auf Raststätten und Autohöfen, 

– Park- oder Abstellgebühren auf Raststätten und Autohöfen, 

– Aufwendungen für die Reinigung der eigenen Schlafkabine. 

Wird anstelle der tatsächlichen Mehraufwendungen der neue gesetzliche Pauschbetrag geltend gemacht, ist die 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen unbeachtlich; es müssen nur dem Grunde nach tatsächliche Aufwendun-
gen entstanden sein. 

Der Pauschbetrag in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag kann zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflegungspau-
schalen für folgende Tage beansprucht werden: 

– den An- oder Abreisetag sowie  

– jeden Kalendertag mit einer Abwesenheit von 24 Stunden 


